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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

La controverse sur l'Hymne national n'est pas prête de se terminer. Après avoir fait
débat dans la chambre basse lors de la session d'été, l'approche de la fête nationale
voit la discussion quant à l'adoption d'un nouveau cantique reprendre de l'ampleur. La
Société suisse d'utilité publique (SSUP) a, en effet, envoyé à l'ensemble des communes
suisses une invitation à chanter, à l'occasion du 1er août, la version retenue lors du
concours qu'elle avait organisé en 2014. La SSUP défend son action en invoquant la
volonté de discuter des valeurs et de l'identité façonnant la Suisse, et parle d'une
simple proposition. Yannick Buttet (cvp, VS) dénonce cette initiative qu'il critique
autant sur la forme, où la SSUP tenterait d'éviter un débat démocratique en l'imposant
de manière insidieuse, que sur le fond; en effet, la nouvelle proposition fait abstraction
de toute référence religieuse, préférant mettre en avant un ensemble de valeurs qui
décrirait, selon ses défenseurs, mieux la Suisse d'aujourd'hui. 
En plus de cela, cette nouvelle version a été chantée sur la plaine du Grütli, gérée par
cette même SSUP, lieu hautement symbolique de la Suisse, amenant Yannick Buttet à
demander, sans succès, au Conseil Fédéral de retirer sa gestion par la SSUP.
Malgré tout, un nombre très restreint de communes, une vingtaine sur l'ensemble des
quelques 2300 communes, ont décidé de suivre l'invitation de la SSUP. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.08.2016
KAREL ZIEHLI

Nationalrat Buttet (cvp, VS), der der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft
(SGG) in einer Motion parteiisches Verhalten im Rahmen des Mandats zur Verwaltung
der Rütliwiese vorgeworfen hatte, musste vor Bundesrat und Parlament eine Niederlage
einstecken. Nachdem der Bundesrat in seiner Antwort vom November 2016 davon
ausgegangen war, dass der Grund der Forderung mit den Bemühungen der SGG um eine
neue Nationalhymne zusammenhänge, führte er aus, dass er keine rechtlichen oder
sachlichen Verbindungen zwischen diesen beiden Tätigkeiten feststelle und es keine
Hinweise gäbe, dass die SGG ihre Verpflichtungen bei der Verwaltung des Rütli nicht
erfüllt hätte. Der Nationalrat teilte diese Ansicht mehrheitlich mit 92 zu 82 Stimmen bei
3 Enthaltungen und lehnte das Anliegen in der Frühjahrssession 2017 ab. Für Annahme
der Motion sprachen sich die SVP-Fraktion sowie eine Grossmehrheit der CVP-Fraktion
aus. 2

MOTION
DATUM: 16.03.2017
MARLÈNE GERBER

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Im Nachgang einer Recherche der SDA fiel das Schlaglicht der öffentlichen Debatte im
Februar 2016 plötzlich auf die schon seit Monaten geplante Verschärfung des EU-
Waffenrechts. Als Reaktion auf die Terroranschläge von Paris im vergangenen Jahr solle
mit der Einschränkung des Waffenbesitzes und -handels nun verhindert werden, «dass
Waffen in die Hände von Terroristen fallen», wie EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker von der NZZ zitiert wurde. Sofern die Richtlinie tatsächlich zustande
kommt, muss die Schweiz als Schengen-Vertragsstaat diese übernehmen, um ihre
Mitgliedschaft im Schengener und damit verbunden auch im Dubliner Abkommen nicht
zu gefährden. Dies erläuterte der Bundesrat in seiner Antwort auf eine entsprechende
Interpellation Ruiz (sp, VD; Ip. 15.4199). Die Schweiz sei jedoch in der zuständigen
Expertengruppe des Ministerrates vertreten, wenn auch ohne formales Stimmrecht und
nur mit beratender Funktion, was eine gewisse Einflussnahme ermögliche. Von der
Kommission vorgesehen sind unter anderem strengere Registrierungspflichten, ein
Verbot des Onlinehandels von Waffen und Munition, strengere Regeln für unbrauchbar
gemachte Waffen, ein Bedürfnisnachweis – sei es als Jäger, Sportschütze oder Sammler
– und eine medizinische Untersuchung als Vorbedingungen für den
Waffenerwerbsschein sowie ein Verbot von zivilen halbautomatischen Feuerwaffen, die
wie vollautomatische Kriegswaffen aussehen. Diese werden von der EU nicht nur wegen
des relativ leicht möglichen Umbaus zu vollautomatischen Waffen, sondern auch
aufgrund ihrer hohen Munitionskapazität als sehr gefährlich angesehen. Waffen
ebendieser Kategorie kommen im ausserdienstlichen Schiesswesen in der Schweiz

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.12.2016
KARIN FRICK
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jedoch zu breitem Einsatz. Die verschärften Regeln liessen es in der Folge auch nicht
mehr zu, dass Armeeangehörige Ordonnanzwaffen nach dem Ende der Dienstpflicht mit
nach Hause nehmen.
So liess denn auch die Kritik aus dem Umfeld der Waffenlobby nicht lange auf sich
warten. Dora Andres, Präsidentin des Schweizerischen Schiesssportverbandes (SSV),
erklärte in den Medien, der SSV lehne die Vorschläge der Europäischen Kommission
vollumfänglich ab. Die Schweiz brauche kein schärferes Waffenrecht und nötigenfalls
werde man dagegen politisch aktiv werden. Mit rund 133'000 Mitgliedern wäre der SSV
problemlos referendumsfähig. Schützenhilfe erhielt Andres auch von bürgerlichen
Politikerinnen und Politikern, darunter CVP-Präsident Christophe Darbellay (VS),
welcher die vorgesehenen Regeln gegenüber dem Sonntags-Blick als «nicht
kompatibel» mit dem schweizerischen Schützenwesen und der Milizarmee
bezeichnete. FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger (AG) erachtete gegenüber der
Aargauer Zeitung eine Verschärfung des Waffenrechts als schlicht nicht in der Lage,
mehr Sicherheit zu garantieren; es sei ein «Irrglaube», dass mit strengeren Regeln der
kriminelle Waffenmissbrauch verhindert werden könne. Die Milizarmee und die
Armeewaffen zu Hause seien sogar Teil der «schweizerischen DNA», liess sie im
Sonntags-Blick verlauten.

Im März 2016 gab Bundesrätin Simonetta Sommaruga nach einem Treffen der EU-
Innenminister erste Entwarnung: «Die EU wird der Schweiz das Sturmgewehr nicht
verbieten», wurde sie in der Presse zitiert. Neben der Schweiz hätten sich auch andere
EU-Länder, darunter v.a. baltische und nordische Staaten mit Schützen- und
Jägertradition, gegen zu zentralistische Verschärfungen gewehrt. In der Folge
verabschiedete der Rat der Innenminister Mitte Juni einen entschärften Entwurf mit
einer eigens auf die Schweiz zugeschnittenen Ausnahmebestimmung. Diese
«Schutzklausel für das Schweizer Sturmgewehr» (Tages-Anzeiger) ermöglicht es
Schweizer Armeeangehörigen weiterhin, die Waffe nach Ende der Dienstpflicht zu
behalten. Bedingungen dafür sind allerdings die Mitgliedschaft in einem
Schützenverein, der Nachweis von jährlichen Schiessübungen sowie die regelmässige
medizinische und psychologische Beurteilung des Waffenbesitzers.
Ebendiese Bedingungen waren es denn auch, welche die Freude über den Schweizer
Verhandlungserfolg zumindest auf Seiten der Waffenlobby erheblich trübten. So
schrieb die Basler Zeitung weiterhin von der «Entwaffnung Hunderttausender
Schweizer Bürgerinnen und Bürger»; alle seien auf die Entwarnung Sommarugas
hereingefallen, denn durch die von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommenen
Bedingungen würden «unbescholtene Schweizerinnen und Schweizer, die eine Waffe
besitzen», kriminalisiert und «der Grundsatz, wonach der Staat seinen Bürgern so lange
vertraut, bis ihnen eine Straftat bewiesen werden kann, [...] ausgehebelt». Stattdessen
müssten ehemalige Soldaten nun beweisen, «dass sie keine Gewalttäter sein wollen».
Nicht zuletzt sah sie darin über Umwege die Umsetzung der 2011 abgelehnten Initiative
gegen Waffengewalt. Auch bürgerliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier übten
abermals Kritik an der Richtlinie und nun insbesondere an den Bedingungen im
«Schweizer Paragraphen». Von einer «schlimme[n] Einmischung in die Schweizer
Gesetzgebung» (Walter Müller, fdp, SG) und der Gefährdung der Souveränität der
Schweiz (Adrian Amstutz, svp, BE) war die Rede. Die Urteile über die Richtlinie im
Allgemeinen wie auch über die medizinisch-psychologischen Tests im Besonderen
reichten von «inakzeptabel und lächerlich» (Yannick Buttet, cvp, VS) bis zu «absurd»
(Dora Andres, SSV). Der neue CVP-Präsident Gerhard Pfister (ZG) forderte von
Bundesrätin Sommaruga gar eine Erklärung und allfällige Nachverhandlungen in Brüssel.
Der SVP-Nationalrat und Präsident des Berner Schützenverbandes Werner Salzmann
reichte indes Ende September eine Motion mit dem Titel «Wir lassen uns nicht durch
die EU entwaffnen!» ein. Dem Vorstoss zufolge sollte die Schweiz gemeinsam mit jenen
EU-Staaten, die dem neuen Waffenrecht ebenfalls kritisch gegenüberstehen, die
«unannehmbaren Änderungen» bekämpfen.

Im Dezember 2016 einigten sich Vertreter der EU-Mitgliedstaaten, der Europäischen
Kommission und des Europäischen Parlaments auf eine Fassung der Waffenrichtlinie,
über die als nächstes das Europäische Parlament befinden wird. Unterdessen war es
der europäischen Waffenlobby gelungen, die Vorlage weiter abzuschwächen. So sieht
der Antrag zuhanden des Europäischen Parlaments kein Verbot halbautomatischer
Waffen mehr vor, sondern lediglich Einschränkungen betreffend den Verkauf und die
maximale Patronenzahl. Den Mitgliedstaaten ist es nun ausserdem freigestellt, ob für
den Waffenerwerb medizinisch-psychologische Tests erforderlich sind oder nicht. Bei
der Überführung in nationales Recht bietet die Richtlinie daher einen gewissen
Spielraum. Was jedoch geblieben ist, sind die Mitgliedschaft in einem Schützenverein
und die regelmässige Teilnahme an Schiessanlässen als Voraussetzungen, damit
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Schweizer Armeeangehörige das Sturmgewehr behalten dürfen. Diese Punkte waren im
ausgehenden 2016 denn auch die meistkritisierten, denn mit Vereinspflicht und
Schiesszwang wolle die EU die Freiheit und Selbstbestimmung der Schweizer
beschränken, zeigte sich Werner Salzmann gegenüber der Luzerner Zeitung besorgt. Mit
mehr Dramatik bezeichnete Jean-Luc Addor (VS), SVP-Nationalrat und Vizepräsident
von ProTell, die Schusswaffe als «das Symbol des freien Mannes» und die Reform daher
als unverhältnismässig. ProTell kündigte bereits das Referendum an; man toleriere keine
Verschärfung des Schweizer Waffenrechts. Auch ein Ausschluss aus Schengen/Dublin
würde gemäss diversen Zeitungsberichten von der Waffenlobby damit bewusst in Kauf
genommen. 3

Im Vorfeld der Verabschiedung der – als Folge der Terroranschläge von Paris im
November 2015 – angepassten EU-Waffenrichtlinie (2017/853) durch das Europäische
Parlament am 14. März 2017 regte sich in der Schweizer Waffenlobby erneut lautstarker
Widerstand gegen die bevorstehende Verschärfung des Waffenrechts. Als Schengen-
Vertragsstaat ist die Schweiz verpflichtet, Weiterentwicklungen des Schengen-
Besitzstands nachzuvollziehen, worunter auch die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie
fällt. Dazu muss die Schweiz etwa die Registrierungspflicht für Waffen verschärfen und
den Onlinehandel sowie den Besitz halbautomatischer Waffen für Privatpersonen
einschränken. Bereits im Februar 2017 berichtete die Sonntagszeitung von der
geplanten Gründung einer neuen parlamentarischen Gruppe «Für ein liberales
Waffenrecht», welche sich unter dem Co-Präsidium von SVP-Nationalrat Jean-Luc
Addor (VS) und FDP-Ständerat Josef Dittli (UR) dem Kampf gegen ein verschärftes
Waffenrecht verpflichten werde. Auch der Schweizer Schiesssportverband (SSV) hatte
zusammen mit ProTell und der Interessengemeinschaft Schiessen schon das
Referendum angekündigt, sollte die Schweiz die verschärften Regeln übernehmen. Im
Anschluss an die Verabschiedung der angepassten Richtlinie durch das Europäische
Parlament und deren Bestätigung durch den Ministerrat meldeten sich in der Presse
wiederholt Schützenvertreter zu Wort und übten harsche Kritik am vorgesehenen
nationalen Waffenregister, am Zwang zur Vereinsmitgliedschaft oder am Verbot von
Gewehrmagazinen mit mehr als zehn Schuss. Durch die neuen Regelungen würden sie
an der Ausübung ihres Hobbys gehindert, kriminalisiert und «in den gleichen Topf wie
die Terroristen gesteckt», wie die Luzerner Zeitung SVP-Nationalrat Werner Salzmann
(BE) zitierte. Bestraft würden jene, die sich an das Recht halten, pflichtete ihm die
Präsidentin des SSV, die Berner alt-Regierungsrätin Dora Andres, bei.

Konsequenz einer Nichtübernahme der Richtlinie könnte der Ausschluss der Schweiz
aus dem Schengen-Vertrag und damit verbunden auch aus dem Dubliner Abkommen
sein, dank dessen die Schweiz heute viele Asylgesuche an andere europäische Staaten
abgeben kann. Darin begründet liegt die sowohl von liberaler als auch von linker Seite
geäusserte Befürchtung einer neuen europapolitischen Grundsatzabstimmung.
Während liberale Kreise zur Verhinderung einer solchen auf Ausnahmebestimmungen in
der Umsetzung der Richtlinie hofften, betonte SP-Nationalrätin Chantal Galladé (ZH), es
sei wichtig aufzuzeigen, dass die Mitgliedschaft im Schengen-Raum für die Sicherheit
der Schweiz eine zentrale Rolle spiele. Sollten sich die Waffenlobby und die SVP, welche
schon lange Kritik am Schengen-Abkommen übte, in der Abstimmung durchsetzen
können, drohe der Schweiz «erneut eine europapolitische Baustelle», so Galladé im
Tages-Anzeiger. Dass das angedrohte Referendum durch die Aushandlung weiterer
Sonderregelungen für die Schweiz verhindert werden könnte, wurde in der
Bundesverwaltung jedoch angezweifelt. Die Schweiz habe bereits in der
Entstehungsphase der Richtlinie dahingehend einzuwirken versucht und dabei
wenigstens eine Ausnahme errungen, dass Schweizer Armeeangehörige die
Ordonnanzwaffe nach dem Ende der Dienstzeit weiterhin behalten dürfen, obwohl das
Sturmgewehr neu eigentlich in die Kategorie der verbotenen Waffen fällt. SSV-
Geschäftsführer Beat Hunziker legte unterdessen keine grosse Kompromissbereitschaft
an den Tag und erklärte, man nehme mit dem Referendum eine allfällige Kündigung von
Schengen/Dublin in Kauf. SSV-Präsidentin Dora Andres glaubte gar nicht erst daran,
dass dieser Fall eintreten könnte; der Streitwert sei in dieser Sache zu gering, um die
Schweiz tatsächlich vom Schengen-Abkommen auszuschliessen. Es wurde jedoch auch
Kritik an der «Fundamentalopposition» der Schützenlobby laut; gerade weil die EU der
Schweiz einen Ausnahmeparagraphen für das Sturmgewehr zugestanden habe, sei diese
«unbegreiflich», äusserte sich etwa die Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf
gegenüber der Luzerner Zeitung. Es «wäre ein absoluter Verhältnisblödsinn» für die
Interessen der Schützen die Errungenschaften aus Schengen/Dublin wie den
polizeilichen Informationsaustausch, Erleichterungen im Reiseverkehr und die
europäische Zusammenarbeit in Asylverfahren zu opfern. Auch Justizministerin

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.08.2017
KARIN FRICK
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Simonetta Sommaruga zeigte sich in der Presse wenig erfreut über die heftige und ihrer
Meinung nach verfrühte Reaktion der Schützen. Sie nehme die Sorgen wahr, aber der
übliche Weg der Gesetzgebung stehe noch bevor, weshalb man kühlen Kopf bewahren
solle.

In der Zwischenzeit beschäftigten sich verschiedenste parlamentarische Vorstösse mit
der anstehenden Übernahme der EU-Richtlinie ins schweizerische Recht. So wollte
beispielsweise Chantal Galladé zusammen mit den Nationalratskolleginnen Barbara
Schmid-Federer (cvp, ZH) und Kathrin Bertschy (glp, BE) die Gunst der Stunde nutzen,
um mit drei gleichlautenden parlamentarischen Initiativen (17.426, 17.427 und 17.428)
ein umfassendes Waffenregister für die Schweiz zu fordern. Gemäss «Sonntags-Blick»
hofften die Initiantinnen, damit Druck zu machen, dass ein solches in die
Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung der EU-Richtlinie einfliessen sollte. Der
Aargauer FDP-Ständerat und Hobbyschütze Philipp Müller machte sich indes Sorgen um
die Schweizer Schiesstradition und stellte dem Bundesrat mittels Interpellation (Ip.
17.3255) die Frage nach der «Vereinbarkeit der Schweizer Schiesstradition mit der EU-
Waffenrichtlinie», wie auch der Titel des Vorstosses lautete. Gegenüber dem Tages-
Anzeiger erklärte Müller es zum Ziel, «Schengen/Dublin zu behalten und dabei das
traditionelle Schiesswesen nicht zu gefährden.» CVP-Nationalrat Yannick Buttet (VS)
stellte dem Bundesrat ebenfalls mittels einer Interpellation (Ip. 17.3280) die Frage nach
den Auswirkungen der EU-Beschlüsse zum Waffenrecht auf die Schweiz und Werner
Salzmann wollte dem Bundesrat per Motion gar «verbieten, die neuen Regeln zu
übernehmen», wie es der «Blick» formulierte. Er hatte im letzten Jahr bereits eine
Motion mit dem Titel «Wir lassen uns nicht durch die EU entwaffnen!» eingereicht, die
im März 2017 im Nationalrat auf breite Zustimmung gestossen war.

Da die EU-Richtlinie nicht direkt anwendbar ist, besteht bei der Überführung ins
nationale Recht ein gewisser Spielraum, den die Schweiz auch nutzen wolle, wie das
Fedpol im Mai verlauten liess. So solle sich für ehemalige Armeeangehörige, die bereits
im Besitz eines Sturmgewehrs sind, nichts ändern. Die neuen Regeln sollen erst für jene
gelten, die zukünftig eine halbautomatische Waffe kaufen oder nach dem Ende der
Dienstpflicht behalten wollen. Doch anstatt zu beschwichtigen, liess diese Ankündigung
die Wogen erneut hochgehen. Die Basler Zeitung schrieb fortan von der «Entwaffnung
auf Zeit» und witterte dahinter die «Wahrung des Besitzstandes für ehemalige
Wehrmänner», um die Führungsriege der Schützen vom Referendum abzubringen. Die
obligatorische Mitgliedschaft in einem Schützenverein hingegen solle letztere «milde
stimmen» und sei darüber hinaus juristisch fragwürdig, da sie gegen die negative
Vereinigungsfreiheit laut Art. 23 Abs. 3 BV verstosse, so die Behauptung. Während
Werner Salzmann im «Blick» erneut betonte, das schärfere Waffenrecht verhindere
keinen Terroranschlag und rette kein Menschenleben, aber schikaniere die Schützen
und sei ein «Bürokratiemonster», stellte Werner Hohler, Interimspräsident von ProTell,
gegenüber der Basler Zeitung unmissverständlich klar: «Wir akzeptieren keine noch so
minimale Verschärfung des Waffenrechts, sondern wir wehren uns mit allen politischen
und rechtlichen Mitteln dagegen.»

Mitte Juni 2017 fällte der Bundesrat sodann die formale Entscheidung, dass er die EU-
Feuerwaffenrichtlinie akzeptieren und diese ins Schweizer Recht übernehmen will. Die
angekündigte «pragmatische» Umsetzung solle nun weder ein zentrales Waffenregister
noch eine Beschränkung der Gewehrmagazine auf zehn Schuss enthalten. Auch im
letzten wesentlichen Streitpunkt, der Pflicht zur Vereinsmitgliedschaft und zum
regelmässigen Üben an der Waffe als Voraussetzungen für den Erwerb einer
halbautomatischen Waffe, worunter auch die Armeewaffe fällt, signalisierte der
Bundesrat Gesprächsbereitschaft. ProTell sah genau darin jedoch die Einführung eines
Bedürfnisnachweises, wie er 2011 vom Volk abgelehnt worden war, und hielt zusammen
mit weiteren Schützenkreisen und der SVP trotz aller Zugeständnisse an der
Referendumsdrohung fest. Unter den bürgerlichen Politikern, die sich anfänglich noch
in breiter Front gegen eine Übernahme der Richtlinie gewehrt hatten, bröckelte der
Widerstand jedoch. Wegen so kleiner Einschränkungen wie der Mitgliedschaft in einem
Schützenverein solle Schengen/Dublin nicht aufs Spiel gesetzt werden, war vermehrt zu
vernehmen. Die Vernehmlassung zur Umsetzung der Richtlinie wird noch im Herbst
2017 erwartet. 4
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Wie im vergangenen Dezember schon der Ständerat und dessen sicherheitspolitische
Kommission stellte im Frühjahr 2018 auch die SiK-NR Handlungsbedarf im
Informationssicherheitsmanagement des Bundes fest. Anders als ihre
Schwesterkommission, der die kleine Kammer widerstandslos gefolgt war, zweifelte die
nationalrätliche Kommission jedoch am Mehrwert, den das
Informationssicherheitsgesetz mit sich brächte. Die bedeutendsten Unbekannten im
Gesetzgebungsprojekt waren nach wie vor die Kosten und der Personalaufwand im
Zusammenhang mit der Umsetzung. Während sich der Ständerat mit der Zusicherung
zufriedengegeben hatte, zu den Kosten später noch einmal konsultiert zu werden,
beauftragte die SiK-NR die Verwaltung, die Kosten und den Personalaufwand für
verschiedene mögliche Sicherheitsniveaus zu beziffern. Es wurden also drei mögliche
Szenarien vorgestellt: Ambitionsniveau 1 mit Kosten von CHF 5 Mio. und 9,5 bis 15,5
zusätzlichen Stellen, Ambitionsniveau 2 mit Kosten von CHF 33 bis 58 Mio. und 42
zusätzlichen Stellen sowie Ambitionsniveau 3 mit Kosten von CHF 62 bis 87 Mio. und 78
zusätzlichen Stellen. Für die Kommissionsmehrheit standen diese beträchtlichen
Kosten in einem ungenügenden Verhältnis zum Ertrag und darüber hinaus befürchtete
sie, der neu geschaffene, komplexe Informationsschutzapparat könnte eine
Eigendynamik entwickeln und sich zunehmend der Kontrolle durch das Parlament
entziehen. Aus diesen Gründen beantragte die Mehrheit der SiK-NR ihrem Rat
Nichteintreten. Eine Minderheit erachtete hingegen den gesamtheitlichen Ansatz der
Vorlage als zentral, um die Informationssicherheit beim Bund zu verbessern. Sie hielt
die Kosten für vertretbar, da dadurch Sicherheitslücken geschlossen und die
Koordination erheblich verbessert werden könne. Einen drohenden Kontrollverlust des
Parlaments sah sie nicht und beantragte folglich Eintreten. Die Eintretensdebatte
gestaltete sich dementsprechend umfangreich, kontrovers und emotionsgeladen.

Die bürgerlichen Fraktionen machten sich – mit Ausnahme der BDP – für den
Nichteintretensantrag stark. Die Kosten entsprächen einer «Blackbox» und es sei
«unseriös», nur auf Annahmen gestützt zu entscheiden; anstatt Experimente zu
machen, sollten besser bestehende Gesetze angepasst werden, um die Sicherheit zu
gewährleisten, so Ida Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) als Vertreterin der CVP-Fraktion.
David Zuberbühler (svp, AR) legte die Ansicht der SVP-Fraktion dar: Das Gesetz sei ein
neues «Bürokratiemonster», biete nur «Scheinsicherheit» und sei einen konkreten
Nutzennachweis bisher schuldig geblieben, weshalb es «brandgefährlich» sei, darauf
einzutreten. Für die FDP-Fraktion waren vor allem die Bedenken bezüglich der
Kostenfolgen ausschlaggebend dafür, dass man nicht auf das überladene Gesetz und
den damit verbundenen «Blindflug» eintrete. Demgegenüber stellte BDP-
Fraktionssprecherin Rosmarie Quadranti (bdp, ZH) Eintreten als alternativlos dar;
angesichts des Handlungsbedarfs sei Nichtstun jetzt «fahrlässig». Priska Seiler Graf (sp,
ZH) hielt als Vertreterin der SP-Fraktion eine regelrechte Brandrede für Eintreten: Das
Gesetz werde dringend benötigt und es sei «fatal», dass anstelle der Sicherheitsfragen
vielmehr die finanziellen Folgen im Zentrum der Beratungen in der
sicherheitspolitischen Kommission gestanden hätten. Sie warf der SiK
«Arbeitsverweigerung» vor und wies darauf hin, dass man nach dem Eintreten die
Möglichkeit hätte, das – je nach Ansicht überladene, unberechenbare oder lückenhafte
– Gesetz zu «entrümpeln». Arbeitsscheue sei in diesem Fall jedoch «geradezu
verantwortungslos», denn auch ein Versäumnis ziehe unbezifferbare Kosten nach sich.
Ins gleiche Horn blies auch der Grünen-Vertreter Balthasar Glättli (gp, ZH), indem er
Nichteintreten als «Dienstverweigerung» bezeichnete und argumentierte, dass
Informationssicherheitslecks sowohl Reputations- als auch Finanzschäden zur Folge
hätten. Auch Beat Flach (glp, AG) als Sprecher der GLP-Fraktion erschien es
unverständlich, weshalb trotz erkanntem Handlungsbedarf nicht eingetreten werden
sollte; ein weiteres Mal fiel das Wort «Arbeitsverweigerung». Die Abstimmung ergab
schliesslich 117 zu 68 Stimmen für Nichteintreten (8 Enthaltungen). Obschon die
Fraktionen der BDP, der SP, der Grünen und der GLP geschlossen für Eintreten
votierten, besiegelte die geballte Stimmkraft des SVP-/FDP-/CVP-Blocks mit nur drei
Abweichlern den Nichteintretensentscheid. 5
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Polizei

Das Konkordat über private Sicherheitsdienstleistungen (KÜPS) müsse wohl als
gescheitert betrachtet werden, nachdem die Kantone Bern, Obwalden, Schwyz, Zug und
Zürich definitiv gegen ihren Beitritt entschieden hätten, so die Einschätzung der
Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf, mit der sie ihre im September 2016
eingereichte Motion für eine schweizweite Regelung privater
Sicherheitsdienstleistungen begründete. Der Bundesrat anerkannte in seiner
Stellungnahme vom Februar 2017 die uneinheitliche Rechtslage, erachtete es aber als
verfrüht, jetzt schon auf Bundesebene gesetzgeberisch tätig zu werden. Vielmehr wollte
er sowohl der KKJPD Zeit geben, sich mit einem kurz zuvor publizierten Gutachten der
Weko auseinanderzusetzen, das die unterschiedlichen Bewilligungsvoraussetzungen für
Sicherheitsunternehmen aus dem Blickwinkel des Binnenmarktgesetzes betrachtet, als
auch erneut mit den Kantonen über das weitere Vorgehen in Dialog treten.
Vor dem Nationalratsplenum in der Herbstsession 2018 erklärte Bundesrätin Simonetta
Sommaruga jedoch, nach dem definitiven Scheitern des KÜPS im April 2017 habe der
Bundesrat seine Meinung geändert. Da die Kantone es nicht geschafft hätten, ihr
selbstgesetztes Ziel zu erreichen, unterstütze der Bundesrat mittlerweile eine nationale
Regelung und damit das Anliegen der Motion. Angesichts der Tatsache, dass private
Sicherheitsfirmen mit einem Gesamtumsatz von über einer Milliarde Franken pro Jahr
grossen Raum einnähmen und sich gleichzeitig in einem sensiblen Bereich am Rande
des staatlichen Gewaltmonopols bewegten, tue eine Regulierung Not. Dem Antrag auf
Annahme des Vorstosses fügte sie das Versprechen bei, die Regelungen gegebenenfalls
in Zusammenarbeit mit den Kantonen zu erarbeiten. Der Nationalrat nahm die Motion
schliesslich stillschweigend an. 6

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK

In der Wintersession 2019 befasste sich der Ständerat als Zweitrat mit der Motion Seiler
Graf (sp, ZH) für eine schweizweite Regelung privater Sicherheitsdienstleistungen.
Nachdem die SiK-SR die KKJPD angehört und sich darüber unterrichten lassen hatte,
dass die aktuelle Situation «unhaltbar» sei, gleichzeitig aber keine Aussicht auf eine
Harmonisierung des kantonalen Rechts in diesem Bereich bestehe und eine
einheitliche Regelung nur mittels Bundesgesetz erreicht werden könne, beantragte sie
die Motion ihrem Rat mehrheitlich zur Annahme. Die Minderheit anerkannte zwar den
Handlungsbedarf, wollte jedoch nicht – nicht einmal auf deren ausdrückliche Bitte hin –
in die Kompetenz der Kantone eingreifen, weil sie weitere ähnliche
Kompetenzabtretungen in Zukunft fürchtete und damit den Föderalismus in Gefahr
sah. Aus diesem Grund hatte die Kommission bereits einige Monate zuvor – noch vor
der erwähnten Anhörung der KKJPD – eine praktisch gleichlautende Motion Rechsteiner
(sp, SG; Mo. 17.4101) mehrheitlich abgelehnt, die der Motionär daraufhin zurückzog. Die
Motion Seiler Graf wurde im Ständerat mit der knappen Mehrheit von 23 zu 21 Stimmen
bei einer Enthaltung abgelehnt. Laut Minderheitsvertreter Thomas Minder (parteilos,
SH) sei dies ein «starkes Zeichen an die Kantone, ihre verhältnismässig kleinen
Probleme im Bereich der inneren Sicherheit selbst zu lösen». Ständeratspräsident Hans
Stöckli (sp, BE) erheiterte das Plenum zum Schluss der Debatte mit der Bemerkung, die
Motion sei damit erledigt, «aber das Problem wahrscheinlich nicht».
In der Tat hatten sich nicht nur der Polizeiverband, der gemäss der NZZ seit längerer
Zeit vor Wildwuchs im Sicherheitsbereich gewarnt hatte, sondern auch der Verband
Schweizerischer Sicherheitsdienstleistungsunternehmen (VSSU) und damit die Security-
Branche selbst einheitliche Qualitätsstandards gewünscht. «Die private
Sicherheitsbranche kann sich längerfristig nur entwickeln, wenn sie von der
Öffentlichkeit als kompetent wahrgenommen wird», erklärte VSSU-Vertreter Matthias
Fluri gegenüber der NZZ. Mit der Ablehnung durch den Ständerat ist das «Ende des
Trauerspiels» (NZZ) jedoch wohl wieder ausser Sichtweite gerückt. 7
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Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Ende November 2017 löste ein Artikel in der Zeitung Le Temps über Yannick Buttet (cvp,
VS) eine Debatte aus, mit der die aktuellen Diskussionen um #metoo – ein Kürzel, das
im Rahmen der Anklage gegen den US-amerikanischen Filmproduzenten Harvey
Weinstein aufgekommen war und auf sexuelle Belästigung und sexuelle Übergriffe
aufmerksam machen will – auch in Bundesbern virulent wurden und die letztlich zur
Demission des Walliser Nationalrats führten. 

Le Temps berichtete, dass gegen Buttet eine Klage wegen Stalking eingereicht worden
sei. Er habe eine Frau, mit der er eine aussereheliche Beziehung gehabt habe, seit dem
Ende dieser Beziehung über ein Jahr lang mit Sprachnachrichten und Telefonanrufen
eingedeckt. Als er sie an ihrem Wohnort aufgesucht habe, habe die Frau die Polizei
gerufen, die Buttet im Garten der ehemaligen Geliebten verhaftet habe. 
Buttet bestritt die Vorwürfe nicht. Eine Ehekrise habe sein Verhalten beeinflusst und er
entschuldige sich bei all jenen, «que j’ai pu blesser involontairement» (Le Temps).
Anlass zu den Diskussionen gaben allerdings weniger das Privatleben von Buttet und der
Stalking-Vorwurf – auch wenn zahlreiche Medien dem als wertkonservativ bezeichneten
CVP-Vizepräsidenten, der sich für ein traditionelles Familienbild einsetze, Heuchelei
vorwarfen («Ausgerechnet der Saubermann» titelte etwa der Tages-Anzeiger). Eine
Debatte lösten vielmehr die von Le Temps in Bundesbern eingeholten Reaktionen
verschiedener Politikerinnen und Journalistinnen auf die Affäre Buttet aus: Buttet habe
«des pulsions sexuelles incontrôlées»; wenn er trinke, ändere sich seine Persönlichkeit:
«Il se comporte mal et il a des gestes déplacés»; «il va trop loin et il ne connaît plus de
limites», gaben die befragten Frauen zu Protokoll. Gar von «dérapages choquants» war
die Rede. «Si tu couches, je vote pour ta motion» sei einer Parlamentarierin angeboten
worden. Die Interviewten wollten allerdings anonym bleiben. Sie müssten um ihre
Karriere fürchten, wenn sie sich öffentlich äussern würden. In der Folge nahm die
Deutschschweizer Presse den Fall auf und weitete ihn aus. Anscheinend wisse nicht nur
Buttet nicht, wo die Grenzen seien. Mehrere Parlamentarierinnen kamen zu Wort und
berichteten über «unangebrachte Gesten, die sie wirklich darüber nachdenken lassen,
wohin sie gehen oder ob sie es noch wagen, mit gewissen Personen den Lift zu
nehmen» (Céline Amaudruz; svp, GE), über «sexistische Sprüche» (Yvonne Feri; sp, AG)
oder gar Vergewaltigungsdrohungen in Kommissionssitzungen (Maria Roth-Bernasconi;
sp, GE). Viele Parlamentarierinnen erhielten Bemerkungen zu ihrer Kleidung, ihrem
Make-Up, ihren Beinen, ihren Brüsten; viele wüssten nicht, wie sie reagieren sollten,
würden resignieren und versuchten, damit zu leben. 
Maya Graf (gp, BL) forderte als Präsidentin des Frauendachverbandes Alliance F eine
Meldestelle für Parlamentsmitglieder, bei der sexuelle Belästigung gemeldet werden
könne. Sexismus gehöre leider immer noch zur Tagesordnung; das sei im Parlament
nicht anders. Freilich gab es auch Stimmen, die ein Sexismus-Problem im Bundeshaus
als «Blödsinn» bezeichneten (Verena Herzog; svp, TG) und keinen Handlungsbedarf
sahen. Um gewählte Nationalrätin zu sein, müsse man stark und durchsetzungsfähig
sein und könne sich wohl zur Wehr setzen, befand Andrea Gmür (cvp, LU). Natalie Rickli
(svp, ZH) warnte davor, nun gleich alle Männer im Bundeshaus unter Generalverdacht zu
stellen. Auch Kathrin Bertschy (glp, BE) betonte im Tages-Anzeiger, dass sich die grosse
Mehrheit der männlichen Kollegen auch bei informelleren Anlässen, in denen Alkohol
fliesse, «normal und anständig» verhalten würde. Wie überall gebe es aber auch hier
«ein paar Typen, die enthemmter sind und die Grenzen nicht kennen.»

Wie ambivalent die Debatte um #metoo ist und wie schwierig es eben ist, sich zu
wehren, zeigten die Auseinandersetzungen um die Anschuldigungen von Céline
Amaudruz zu den unangebrachten Gesten und ihren Bedenken, mit gewissen Personen
den Lift zu benutzen. Nachdem der Sonntags-Blick kolportiert hatte, dass ihre
Andeutung wohl Buttet gegolten haben müsse – der Walliser soll sie beim Apéro nach
der Wahl von Ignazio Cassis in stark angetrunkenem Zustand belästigt haben –, wurde
die Genferin laut Medien in ihrer Fraktion von Adrian Amstutz (svp, BE) heftig kritisiert.
Sie schade der Partei und allen Parlamentariern, wenn sie Äusserungen mache ohne
konkret zu werden und Namen zu nennen. Laut Sonntags-Blick habe die Genferin
darauf unter Tränen das Fraktionszimmer verlassen. In seinem Editorial in der
Weltwoche doppelte Roger Köppel (svp, ZH) nach: Das Klima im Bundeshaus sei
«sexismusfeindlich», Männer stünden unter Generalverdacht. Und weiter: «Eine
Politikerin, die ich noch nie ohne kurzen Rock oder hautenge Bluse gesehen habe,
beschwert sich, sie würde mit gewissen Herren niemals in den Lift steigen.» Das
Problem sei, so die Tribune de Genève, dass Frauen von Opfern zu Täterinnen gemacht
würden – auch im Bundeshaus. Die «manipulierende Wirkung der medialen
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Öffentlichkeit» – so die Wochen-Zeitung – sei vor allem für Frauen verheerend, denen,
wenn sie eine Anschuldigung vorbrächten, eine mediale Hetzjagd und die Ausleuchtung
ihres Privatlebens drohe: «Kann eine Situation juristisch nicht eindeutig geklärt werden,
bleibt die Geschichte vor allem an der Frau kleben. Sie kriegt den Schlampenstempel
aufgedrückt.»

Buttet wurde kurz nach Bekanntwerden der Anschuldigungen von seinem Amt als CVP-
Vizepräsident suspendiert. Einen Rücktritt als Nationalrat schloss Buttet vorerst
allerdings aus, auch wenn sich gar CVP-Bundesrätin Doris Leuthard in die Debatte
einbrachte. Falls die Vorwürfe korrekt seien, habe Herr Buttet ein Problem, sagte die
Magistratin bei einem TV-Interview: «Alle diese Herren, die sich nicht zu benehmen
wissen, nerven mich [...]. In der Politik ist das inakzeptabel», wurde das Interview bei
RTS im Blick zitiert. Rund fünf Tage nach Bekanntwerden des Stalking-Vorwurfs liess
sich Buttet krank schreiben. Er wolle eine Kur beginnen, um sein Alkoholproblem in den
Griff zu kriegen, liess er über seinen Anwalt verkünden. Damit vermied er eine geplante
Anhörung durch die Parteileitung. CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) nahm in der
Folge vor der Presse Stellung. Buttets Verhalten sei in der Tat inakzeptabel, aber auch
für ihn gelte die Unschuldsvermutung. 
Freilich wurden nicht nur die Rücktrittsforderungen, sondern auch die Forderungen
nach einem Parteiausschluss lauter. Insbesondere nachdem in Le Temps sechs weitere
Frauen zu Wort gekommen waren, die detailliert sexuelle Belästigungen von Buttet
beschrieben, und nachdem bekannt wurde, dass die Walliser Staatsanwaltschaft ein
Verfahren wegen Nötigung eingeleitet hatte. Ohne mit seiner Partei das Gespräch
gesucht zu haben, zog Buttet wohl auch deshalb die Reissleine und gab am Sonntag, 18.
Dezember 2017 seine Demission als Nationalrat bekannt. Er erklärte via Communiqué,
im Interesse der CVP und seiner Familie zurückzutreten. Er wolle sein Umfeld schützen
und die notwendige Ruhe für den Heilungsprozess von seiner Alkoholabhängigkeit
schaffen. Für Buttet, der Gemeindepräsident von Collombey-Muraz (VS) blieb, rutschte
Benjamin Roduit (cvp, VS) in den Nationalrat nach. 

Eine rasche Reaktion auf die Debatten zeigten die beiden Ratspräsidien. Karin Keller-
Sutter (fdp, SG) und Dominique de Buman (cvp, FR) fassten eine «Lex Buttet» (Blick) ins
Auge. Sexuelle Belästigung müsse verurteilt werden und gegen sie sei «mit aller
Entschiedenheit» vorzugehen, so die Ständeratspräsidentin und der
Nationalratspräsident in einem gemeinsamen Communiqué. Mitte Dezember legte die
Verwaltungsdelegation in Absprache mit den Rats- und den Fraktionspräsidien dann ein
Dokument vor, in dem den Parlamentsmitgliedern geraten wurde, sich bei sexueller
Belästigung künftig an die Fraktionsspitzen oder eine externe Beratungsstelle zu
wenden. Das Dokument hielt zudem den Unterschied zwischen einem Flirt und
sexueller Belästigung fest, wie er auch im Ratgeber für Arbeitnehmende des Bundes
vermerkt ist: Ein Flirt sei «aufbauend», «von beiden Seiten erwünscht» und löse
«Freude aus», während sexuelle Belästigung «erniedrigend», «von einer Person nicht
erwünscht» sei und «Ärger» auslöse. Mit diesem Dokument drifte die Debatte ins
Lächerliche ab, bedauerte Natalie Rickli, als «fausse bonne idée» bezeichnete Doris
Fiala (fdp, ZH) das Unterfangen laut Tages-Anzeiger. Leider mache man nur noch Witze,
wenn man «wie Schulbuben» behandelt werde, obwohl es bei Stalking und sexuellen
Belästigungen um wichtige Themen ginge. Géraldine Savary (sp, VD) befand es hingegen
für nützlich, in Erinnerung zu rufen, «was normal sein sollte, es aber offenbar nicht für
alle ist». Es sei gut darüber zu reden, weil das vor allem den Frauen helfe, sich bewusst
zu werden, dass man Grenzen setzen dürfe und müsse, gab sie dem Tages-Anzeiger zu
Protokoll. 

Einige Medien reflektierten ihre eigene Rolle in der Affäre: Buttets Karriere ende, bevor
erwiesen sei, ob und was er sich zuschulden habe kommen lassen – so etwa die Basler
Zeitung. Die Unschuldsvermutung habe keinen Wert mehr und in den letzten drei
Wochen habe eine «veritable Hetzjagd» mit zahlreichen anonymen Beschuldigungen
stattgefunden. Nur eine Frau habe aber genug Rückgrat gehabt, Buttet anzuzeigen,
seine ehemalige Geliebte. Die «tolérance zéro» sei zur Norm im Parlament geworden,
urteilte die Tribune de Genève und stellte einen Vergleich mit dem Rücktritt von Jonas
Fricker (gp, AG), dem Wirbel um ein aussereheliches Kind von Christophe Darbellay (VS,
cvp) und der Affäre um Geri Müller (gp, AG) her. Jemand mache einen Fehler, es komme
zu einem Mediengewitter und zu grossem politischen Druck, dem nur noch durch einen
Rücktritt begegnet werden könne. Man müsse sich fragen, ob die immer schneller
agierenden Medien Meinungen abbildeten oder selber formten. Sie hätten auf jeden
Fall die Macht, zu definieren, was moralisch vertretbar sei. Die Vermischung von
privatem und öffentlichem Leben nehme zu. Man müsse freilich unterscheiden
zwischen moralischen und strafrechtlichen Verfehlungen – so die Tribune de Genève. 
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Mitte August 2018 wurde bekannt, dass Buttet wegen Nötigung und unrechtmässiger
Aneignung zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt worden war. Er selber
bezeichnete die damals publik gewordene Verhaftung laut der NZZ als Resultat einer
politischen Verschwörung. Er überlege sich, im Herbst 2019 für den Ständerat zu
kandidieren. 8

Am ersten Tag der Frühjahrssession wurden zwei neue Ratsmitglieder vereidigt. Brigitte
Crottaz (sp, VD) nahm den Platz des Anfang November 2017 zurückgetretenen
Christophe Schwaab (sp, VD) ein. Dank der 60-jährigen Ärztin und Waadtländer
Grossrätin stieg die Zahl der Frauen in der grossen Kammer auf 64. Ihr 38-jähriger
Vorgänger hatte familiäre Gründe für seinen Rücktritt geltend gemacht: Er wolle sich
stärker um seinen siebenjährigen Sohn kümmern, der an einer Entwicklungsstörung
leide. 
Benjamin Roduit (cvp, VS) – 55-jähriger Lehrer und ehemaliger Rektor am Gymnasium in
Sion – rutschte für Yannick Buttet (cvp, VS) nach. Buttet hatte sein Amt Mitte Dezember
niedergelegt, nachdem er in der Presse mit sexueller Belästigung in Verbindung
gebracht worden war und die Medien ein gegen ihn laufendes Strafverfahren wegen
Verdacht auf Nötigung bekannt gemacht hatten.
Nachdem Crottaz das Gelübde und Roduit den Eid abgelegt hatten, wurden die beiden
neuen Ratsmitglieder mit Applaus begrüsst. Damit waren die elfte und die zwölfte
Mutation in der 50. Legislatur Tatsache. 9

WAHLGESCHÄFT
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Parlamentsorganisation

Um nach der Abstimmung über die Zweitwohnungsinitiative den „Alpengraben“ wieder
etwas aufzuschütten, schlug eine Parlamentarische Initiative Buttet (cvp, VS) eine
Session extra muros im Kanton Wallis vor. Dieser Kanton sei von der Weber-Initiative
am meisten betroffen und eine Session in einer Bergregion könnte als Zeichen der
Solidarität wirken. Die Initiative wurde von den Räten im Berichtjahr zwar noch nicht
behandelt, die Mehrheit des Büros lehnte den Vorstoss jedoch ab. Zwar seien die drei
bisherigen Sessionen extra muros in Genf (1993), Lugano (2001) und Flims (2006) für die
Förderung des Verständnisses der Sprachregionen ein Erfolg gewesen, die
beträchtlichen Zusatzkosten, der Aufwand der einzelnen Parlamentsmitglieder und die
teilweise kritische Beurteilung der Presse und der Bevölkerung stünden aber in keinem
Verhältnis zur wahrscheinlich geringen Wirkung des Vorhabens. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.11.2012
MARC BÜHLMANN

Die von einer parlamentarischen Initiative Buttet (cvp, VS) geforderte Session extra
muros im Kanton Wallis, in jenem Kanton also, der am stärksten unter der
Zweitwohnungsinitiative zu leiden habe, sollte als Zeichen für Solidarität wirken. Trotz
Antrag des Büros des Nationalrates, dieser Initiative keine Folge zu geben, hiess die
grosse Kammer das Begehren gut. Mit einem Zufallsmehr von 79 zu 77 Stimmen schlug
die Majorität der anwesenden Volksvertreter – eine Mehrheit aus SP, Grünen und CVP –
die Warnungen vor hohen Mehrkosten in den Wind, um den „Alpengraben“ wieder
aufzuschütten. Der Entscheid wurde allerdings im Herbst in der kleinen Kammer
korrigiert. Auch hier kam er knapp mit 19:16 Stimmen zustande. Neben den Kosten
wurde argumentiert, dass Sessionen bisher nur aufgrund von Renovationsarbeiten extra
muros durchgeführt worden seien. Zudem müssten – einmal Ja gesagt – aus
Solidaritätsgründen ganz viele andere Regionen auch berücksichtigt werden. Die Lust
auf Sitzungen ausserhalb von Bern wurde damit allerdings scheinbar nicht gestillt,
reichte doch Ständerat Robert Cramer (gp, GE) im Berichtjahr eine noch nicht
behandelte parlamentarische Initiative ein (13.450), die eine Session extra muros – nota
bene im Kanton Wallis – verlangt, um das 200-jährige Jubiläum des Beitritts der
Kantone Genf, Neuenburg und Wallis zur Schweiz zu feiern. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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Um dem sich im Jahr 2015 zum 200. Mal jährenden Beitritt der Kantone Genf, Wallis
und Neuenburg zur Eidgenossenschaft gebührend zu gedenken, regte eine
parlamentarische Initiative Cramer (gp, GE) eine Session extra muros im Kanton Wallis
an. Die Durchführung einer Parlamentssession in genanntem Bergkanton würde die
Vielfalt der Schweiz in geographischer, kultureller und politischer Sicht unterstreichen
– so der Genfer Grüne. Obwohl sich das Büro des Ständerates mit 3 zu 2 Stimmen
gegen das Begehren aussprach, gab die kleine Kammer der Initiative mit 21 zu 17
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Stimmen Folge. Das Büro hatte vergeblich geltend gemacht, dass eine Session
ausserhalb von Bern eine absolute Ausnahme bleiben solle, da eine solche nicht nur
finanziell, sondern auch organisatorisch einiges an Ressourcen verschlinge. Damit
würde zudem ein Präjudiz geschaffen, das weitere Forderungen nach sich ziehen
würde. Im Nationalrat wurde der Initiative dann allerdings keine Folge gegeben. Auch
hier hatte sich das Büro gegen den Vorstoss ausgesprochen. Allerdings machte es nicht
nur ähnliche grundsätzliche Gründe geltend wie das Schwester-Büro, sondern auch
ganz praktische: In der Zwischenzeit hatte sich nämlich der vorgesehene Gastkanton
geäussert. Weil 2015 bereits mehrere Grossanlässe stattfänden, sähe sich der Kanton
Wallis nicht in der Lage, die notwendigen Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen und
die Vorbereitungsarbeiten umzusetzen. Weil daraufhin der Minderheitsantrag
zurückgezogen wurde, wurde der Initiative keine Folge gegeben. Ein Jahr zuvor hatten
die Räte noch gegenteilig über eine parlamentarische Initiative Buttet (cvp, VS)
entschieden, die ebenfalls eine Session extra muros im Wallis gefordert hätte –
während der Nationalrat damals zugestimmt hatte, hatte der Ständerat dem Begehren
keine Folge gegeben. Grund für den damaligen Vorstoss war die Annahme der
Abstimmung zur Revision des Raumplanungsgesetzes gewesen, die im Kanton Wallis
sehr deutlich abgelehnt worden war. 12

Volksrechte

Nachdem ein entsprechendes Postulat Vogler (csp, OW) bekämpft und abgeschrieben
und eine Motion Buttet (cvp, VS) abgelehnt worden waren, versuchte es die BDP-
Fraktion noch mit einer parlamentarischen Initiative. Der Schutz der Volksrechte sei
mittels einer Anpassung der Unterschriftenzahlen für die Einreichung einer
Volksinitiative oder eines Referendums sicherzustellen. Die BDP begründete ihre
Forderung mit „Stimmen aus der Bevölkerung“, die eine vernünftige Reduktion der
Anzahl Abstimmungen forderten. Der „inflationäre Einsatz der Volksrechte“ müsse
geschwächt werden. Bei der Einführung der Volksinitiative 1891 hätten die damals
50'000 benötigten Unterschriften rund 8% der Stimmberechtigten entsprochen; heute
genüge bei einer erforderlichen Unterschriftenzahl von 100'000 die Signatur von
weniger als 2% der Stimmbevölkerung. Anstelle einer fixen Unterschriftenzahl müsse
neu eine prozentuale Hürde definiert werden, die zwischen 3 bis 5 Prozent zu liegen
kommen soll. Die Initianten verwiesen auf den Kanton Genf, wo ein solcher
Automatismus bei 4% eingeführt worden sei.
In ihrem Anfang 2017 veröffentlichten Bericht machte die SPK-NR darauf aufmerksam,
dass es heute gar schwieriger sei, Unterschriften zu sammeln als früher. Vor der
Einführung der brieflichen Abstimmung hätten Initianten vor Abstimmungslokalen
Unterschriften sammeln können. Zudem würden Unterschriftensammlungen Zeit und
Geld kosten. Mit der Einführung einer solchen Hürde, die faktisch einer Erhöhung der
Unterschriftenzahl gleichkäme, würde man kleine und wenig finanzkräftige
Initiativkomitees stark benachteiligen. Zudem sei die Nutzung der Volksinitiative einer
gewissen Fluktuation unterworfen; zur Zeit rede niemand mehr von einer Initiativenflut.
Mit 19 zu 3 Stimmen empfahl die Kommission, der Initiative keine Folge zu geben. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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Nicht weniger als die „Rückkehr zur direkten Demokratie, wie sie von den Begründern
der modernen Schweiz geschaffen wurde“ verlangte eine Motion Buttet (cvp, VS). Der
2015 eingereichte Vorstoss des Walliser Christdemokraten hatte seine Wurzeln in der
damals recht virulent geführte Diskussion um die in den Medien so bezeichnete
Initiativenflut. Um diese einzudämmen, forderte Yannick Buttet eine dynamische
Anpassung der Zahl der benötigten Unterschriften für Volksinitiativen und Referenden
prozentual zur Anzahl Stimmberechtigter. Er wies darauf hin, dass 1848 für eine
Volksinitiative Unterschriften von 7,6% der Stimmberechtigten nötig waren, während
2011 nur noch 1,9% der Stimmberechtigten unterschreiben müssten. Buttet schlug vor,
für die Initiative 4% und das Referendum 2% anzupeilen. 
Justizministerin Simonetta Sommaruga wies in der während der Sondersession 2017 im
Nationalrat geführten Debatte auf die Antwort des Bundesrates zum Postulat Vogler hin.
Damals habe die Regierung einen Bericht versprochen, in dem die bestehenden
Regelungen zum Initiativrecht hätten analysiert werden sollen. Da das Postulat
allerdings bekämpft und schliesslich ohne Debatte abgeschrieben worden war, gäbe es
heute keinen solchen Bericht. Sie wies darauf hin, der Bundesrat sei der Meinung, dass
Änderungen bei den Volksrechten nur sehr zurückhaltend und nur mit sehr
stichhaltigen Argumenten vorzunehmen sind. Eine von einer Motion intendierte
Gesetzesänderung ohne vorgängige breite Diskussion lehne er deshalb ab. Auf die
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Nachfrage von Jakob Büchler (cvp, SG), ob die Bundesrätin nicht auch der Meinung sei,
es gebe zu viele Volksinitiativen und höhere Hürden könnten diese eindämmen,
reagierte Sommaruga magistral: Es sei nicht an der Regierung zu beurteilen, ob zu viele
oder zu wenige Volksbegehren eingereicht würden. Die Volksinitiative als Instrument
spiele aber eine wichtige Rolle im Dialog zwischen Bevölkerung und Parlament. Dass
Letzteres sich vor Reformen der Volksrechte scheut, zeigte dann die recht deutliche
Abfuhr, die dem Vorstoss mit 135 zu 37 Stimmen bei 13 Enthaltungen erteilt wurde. Ja
sagten lediglich die BDP-Fraktion und die grosse Mehrheit der CVP, der GLP und der
Grünen, wobei der Sprecher der Grünen Fraktion, Balthasar Glättli (gp, ZH), sogleich
nach der Abstimmung eine Erklärung abgab, man habe sich geirrt und die Motion
eigentlich ablehnen wollen. 14

Auch 2017 fanden sich in den Medien einige Überlegungen zum Funktionieren der
Demokratie im Allgemeinen und der direkten Demokratie im Besonderen: Ist die
(direkte) Demokratie in Gefahr? Wie sollen Volksinitiativen umgesetzt werden? Wer darf
sich in Abstimmungskämpfe einmischen? Macht die direkte Demokratie eine
Verschnaufpause?

Nahrung für diese Überlegungen gab unter anderem der Amtsantritt des neuen
amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Herrschte auf der einen Seite Angst, dass
der neue Präsident in einer politischen Krise gefährlich werden könnte, wurde auf der
anderen Seite Zuversicht geäussert, dass die Demokratie auch «Stürme» aushalte
(Aargauer Zeitung). Dies zeige nicht zuletzt auch die über 180-jährige Erfolgsgeschichte
der Schweiz. Zwar gebe es auch hier Fragen, die in Krisensituationen – hervorgehoben
wurde insbesondere die Zuwanderung – in direktdemokratischen Abstimmungen nicht
immer allen gefallen würden. Dies sei aber vielmehr ein Zeichen der «Lebhaftigkeit»
und nicht des Endes der Demokratie. 

Ganz andere Töne schlug Christoph Blocher bei seiner traditionellen Albisgüetli-Rede
an. Es finde eine «Entmachtung der Bürger» statt: Die «Unwissenden, die
Modernisierungsverlierer, die Unanständigen, die Stillosen, die Populisten, die
Nationalkonservativen und natürlich die SVP» stünden einer politischen Elite
gegenüber, die aus Intellektuellen und «Volksverächtern» bestünde, die nicht nur die
Volksrechte einschränken wollten, sondern auch immer mehr Geld aus der Bevölkerung
pressten. Widerstand sei zwingend. Auch die Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative wurde von SVP-nahen Kreisen immer wieder kritisiert
und als «Verfassungsbruch» bezeichnet. Die direkte Demokratie sei in Gefahr, gab etwa
ein Komitee als Begründung für das letztlich gescheiterte Referendum gegen die
Umsetzung des SVP-Begehrens an. 

Dass die Umsetzung von angenommenen Initiativen schwierig ist, zeigte sich auch bei
der sogenannten Pädophileninitiative. Mehrere Stimmen wurden laut, die forderten,
dass die Initiative nicht gesetzlich konkretisiert werden solle, sondern – wie dies schon
bei der Minarettinitiative der Fall gewesen war – lediglich der Verfassungstext als
Grundlage für eine direkte Anwendung bzw. eine juristische Auslegung herangezogen
werden solle. Damit würde man auch der «zunehmenden Tendenz von grund- und
völkerrechtswidrigen Volksinitiativen Einhalt [...] gebieten» begründete etwa Daniel
Jositsch (sp, ZH) diesen Vorschlag. Volksinitiativen würden trotz Bedenken zur
Umsetzbarkeit angenommen – Hans Rentsch bezeichnete dies in der Weltwoche als
«expressive voting», also als symbolischen und emotionalen statt sachlichen
Abstimmungsentscheid. Das bringe das Parlament in ein Dilemma, befand auch Beat
Vonlanthen (cvp, FR): Wenn es den Spielraum ausnutze und die extremsten
Forderungen eines Volksbegehren einschränke um sie grund- und
menschenrechtskonform umzusetzen, werde ihm nachher Verfassungsbruch
vorgeworfen. 

Im Rahmen der Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III wurde die Frage
diskutiert, wer in Abstimmungskämpfen Empfehlungen abgeben darf. Mehrere
kantonale Finanzdirektoren warben in einem Inserat für ein Ja zur Steuerreform. Die
Frage, ob sich die Kantone an der Finanzierung dieser Inserate beteiligten, wurde zwar
abschlägig beantwortet, trotzdem sei es heikel, dass sich amtliche Stellen in
Abstimmungskämpfe einmischten, kritisierte etwa der Tages-Anzeiger. Es wurde dabei
auch auf ein Bundesgerichtsurteil verwiesen, das die Stellungnahme von Ostschweizer
Regierungsräten zum Nachrichtendienstgesetz gerügt hatte. 
Das Nein zur USR III wurde teilweise auch unter dem Aspekt einer Korrekturwirkung der
direkten Demokratie diskutiert. Der Entscheid sei als Kurskorrektur eines Projektes
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einer rechtsbürgerlichen Mehrheit aus SVP und FDP im Nationalrat zu verstehen. Die
direkte Demokratie habe «das Misstrauen quasi im Blut», interpretierte etwa der
Zürcher Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann im Blick den Abstimmungsausgang. 

Eben diese direkte Demokratie «halte Winterschlaf», bilanzierte die Solothurner
Zeitung mit Blick auf den Umstand, dass im Jahr 2017 über keine einzige Volksinitiative
abgestimmt wurde und sogar der Abstimmungstermin Ende Jahr entfiel. Dies sei wohl
aber nur eine Verschnaufpause, befänden sich doch eine Reihe neuer Volksbegehren in
der Pipeline. Nicht weniger als fünf neue Anliegen wurden im Herbst – wohl auch im
Hinblick auf die Wahlen 2019 – lanciert. Dass die Initiative zur «arme électorale» werde,
wie die Tribune de Genève titelte, sei zu verhindern, zum Beispiel durch Erhöhung der
Unterschriftenzahl, gab Yannick Buttet (cvp, VS) im gleichen Blatt zu Protokoll. Experten
gaben allerdings zu bedenken, dass wohl vor allem kleine und finanzschwache
Organisationen unter einer solchen Änderung der Spielregeln zu leiden hätten. 
Zu den potenziellen künftigen Abstimmungsvorlagen wird vermutlich auch ein
Referendum über die Armeeflugzeugbeschaffung gehören. Armeeminister Guy Parmelin
hatte nämlich beschlossen, den Planungsbeschluss dem fakultativen Referendum zu
unterstellen. Damit begebe sich der SVP-Bundesrat auf demokratisches Neuland,
urteilte der Tages-Anzeiger. Es handle sich hier quasi um die Einführung eines
Finanzreferendums auf nationaler Ebene.  
Bereits ihren Schatten voraus warf die Selbstbestimmungsinitiative der SVP, die den
Vorrang des Landesrechts in der Verfassung verankern will und 2018 in den Räten
debattiert werden wird. Was geschehen soll, wenn eine Volksinitiative angenommen
wird, die gegen Völkerrecht oder bestehende Verträge verstösst, sei in der Tat nicht
geregelt aber im Rahmen der Überlegungen zu Ungültigkeitsgründen von Volksinitiativen
schon virulent diskutiert worden, fand Andrea Caroni (fdp, AR). 15

Seit 1983 war es nie mehr vorgekommen, dass in einem Jahr über kein einziges
Volksbegehren abgestimmt wurde. Dies war allerdings 2017 wieder der Fall. Zu diesem
Umstand beigetragen hatte nicht nur der in den letzten Jahren zu verzeichnende
leichte Rückgang der Zahl lancierter Initiativen – in den Medien war nach der
«Initiativenflut» eine eigentliche «Initiativenflaute» beklagt worden –, sondern auch,
dass im Jahr 2017 gleich drei Begehren zurückgezogen wurden (2016: 1). Im Falle der
«Rasa-Initiative», mit der die Masseneinwanderungsinitiative wieder aus der Verfassung
hätte gestrichen werden sollen, war lange unklar, ob sie nicht doch an die Urne
gelangen wird. Bei der «Wiedergutmachungsinitiative» hatte das Parlament in Form des
Bundesgesetzes über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und
Fremdplatzierungen vor 1981 einen indirekten Gegenvorschlag verabschiedet, der die
Initianten zufrieden stellte. Der Bauernverband schliesslich zog seine Initiative «für
Ernährungssicherheit» zurück, weil das Parlament eine Verfassungsänderung als
direkten Gegenvorschlag ausgearbeitet hatte, der mittels obligatorischem Referendum
Ende September 2017 angenommen wurde. 
Allerdings dürfte es in den folgenden Jahren kaum mehr ausschliesslich zu
Abstimmungswochenenden ohne Volksinitiativen kommen, waren doch 2017 zwölf
Begehren abstimmungsreif bzw. beim Bundesrat oder im Parlament hängig (2016: 8).
Zudem hatten die Komitees in diesem Jahr für vier Initiativen (2016: 8) die nötigen
Unterschriften in der 18-Monate-Frist zusammengebracht, nämlich für die Initiative
«für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub», die «Transparenz-Initiative» sowie die
Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot». Auch die «Pflegeinitiative» war 2017 zustande
gekommen, also noch im gleichen Jahr, in dem sie vom Schweizerischen Berufsverband
für Pflegefachpersonal (SBK) lanciert worden war. 
Darüber hinaus wurden im Jahr 2017 für zwölf Begehren Unterschriften gesammelt
(2016: 7). Neben den bereits 2016 lancierten Initiativen «für eine Schweiz ohne
synthetische Pestizide" und «Fair-Preis-Initiative» wurden also im Berichtsjahr zehn
neue Volksinitiativen lanciert (2016: 6), fünf davon innerhalb eines Monats, was in
einigen Medien und bei Politikerinnen und Politikern die Angst vor einer neuerlichen
Initiativenflut heraufbeschwor – insbesondere, weil im Jahr vor den Wahlen wohl noch
zahlreiche Parteien wieder Initiativen als Wahlkampfvehikel einreichen würden. Yannick
Buttet (cvp, VS) sprach sogar von einem Systemfehler, da Initiativen immer mehr als
Blockadeinstrumente gebraucht würden. Interessant waren freilich die Forderungen
der neu lancierten Begehren. Drei liessen sich dem Gesundheitswesen zuschreiben (die
oben erwähnte «Pflegeinitiative», die Initiative «Organspende fördern» und die
Initiative für die «Organisationsfreiheit der Kantone für die Krankenversicherung»), drei
stammten von Umwelt- bzw. Tierschutzkreisen («Trinkwasser-Initiative»,
«Atomkraftwerke abschalten» und «Tier- und Menschenversuchsverbot»), zwei von
links («99 Prozent-Initiative» und «Verbot der Finanzierung von
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Kriegsmaterialproduzenten») und eines von rechts («Zuerst Arbeit für Inländer»). Das
zehnte neu lancierte Begehren, die Initiative für ein «von den Krankenkassen
unabhängiges Parlament» richtete sich gegen die Krankenkassenlobbys im Parlament
und stammte von demselben Komitee wie die Initiative, mit welcher gefordert wurde,
dass die Kantone in der Organisation der Krankenkassen frei sind. Bekannte Köpfe in
diesem Komitee waren Pierre-Yves Maillard (VD, sp) und Mauro Poggia (GE, mcg),
ehemals Nationalräte und aktuell Regierungsräte in den Kantonen Waadt und Genf. 
Dass das Sammeln von 100'000 Signaturen in 18 Monaten nach wie vor kein Kinderspiel
ist, zeigten die beiden Initiativen, die 2017 gescheitert waren (2016: 1): Die Initiativen
«Stopp den Auswüchsen von Via sicura» und «Ja zur Bewegungsmedizin». 16

Wahl- und Abstimmungsverfahren

«Easyvote» ist ein Projekt des Dachverbandes der Schweizer Jugendparlamente (DSJ),
in dem jeweils vor Abstimmungen auf der Basis der Abstimmungserläuterungen des
Bundesrates eine leicht verständliche und informative Informationsbroschüre erstellt
wird, mit dem Ziel, die politische Partizipation Jugendlicher und junger Erwachsener zu
fördern. Schon zwei Mal waren parlamentarische Vorstösse mit dem Ziel, die
Organisation Easyvote stärker zu unterstützen, erfolglos geblieben. Dieses Schicksal
ereilte auch das Postulat Seiler Graf (sp, ZH), das den Bundesrat aufforderte zu prüfen,
wie ein Versand der Easyvote-Broschüre in alle Gemeinden unterstützt werden könnte.
Dem Bund sei die Partizipation Jugendlicher wichtig, versicherte Bundeskanzler Walter
Thurnherr, der die Haltung der Regierung vertrat. Er unterstütze den DSJ deshalb auch
mit rund CHF 1 Mio. pro Jahr, wobei rund ein Fünftel der Summe an Easyvote gehe. Der
Bundesrat sei aber gesetzlich verpflichtet, vor Abstimmungen zu informieren. Diese
Pflicht nehme er mit Hilfe der Abstimmungserläuterungen wahr, die vom Bundesgericht
gar als Materialien der Gesetzgebung betrachtet würden. Die Regierung könne aber
keine von Dritten erstellten Informationsangebote unterstützen, weil sie dann
garantieren müsste, dass die Informationen richtig, neutral und sachlich sind, und sie
im Sinne der Gleichbehandlung auch anderen Organisationen, Parteien oder Verbänden
unter die Arme greifen müsste. Mit 52 zu 137 Stimmen (bei einer Enthaltung) folgte die
Mehrheit der Volkskammer dieser Argumentation und lehnte das Postulat ab. Dabei
zeigte sich ein Graben zwischen links-grün – unterstützt von den beiden EVP-
Mitgliedern – und allen anderen Fraktionen. 17

POSTULAT
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Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Dem Kanton Wallis stand anlässlich der Nationalratswahlen 2015 neu ein zusätzlicher,
achter Sitz zu. Um diesen und die restlichen sieben Sitze kämpften 173 Kandidierende
auf 33 verschiedenen Listen. Die hohe Listenzahl – nur zwei weniger als im Kanton
Zürich – war hauptsächlich den zahlreichen regionalen Listen geschuldet, welche sich
zumeist zwischen Valais Romand und dem Oberwallis aufteilten. Der Frauenanteil auf
den Listen betrug insgesamt 26% (2011: 26.5%). Die Grünen, die Sozialdemokraten und
die CSP Centre Gauche beschlossen eine gemeinsame Listenverbindung – inklusive
ihrer jeweiligen Jungparteien. Dies war insofern nicht selbstverständlich, als es vor vier
Jahren beinahe zum Bruch zwischen Rot-Grün gekommen war. Die CVP, die FDP und
die SVP traten jeweils alleine an, verbanden also einzig ihre parteiinternen Listen und
jene ihrer Jungparteien. Somit blieb in Sachen «Listen-Arithmetik» die Ausgangslage
gegenüber den letzten Wahlen gleich. Einzig die damals erfolglosen Kandidaten der BDP
und der alternativen Linken fehlten dieses Mal auf den Wahlunterlagen. 
Im Vorfeld gaben drei politische Schwergewichte ihren Rücktritt bekannt. Bei den
Sozialdemokraten trat der ehemalige Nationalratspräsident Stéphane Rossini nicht
mehr an. Bei der CVP machte Parteipräsident Christophe Darbellay bekannt, dass er
sowohl sein Mandat als Präsident als auch jenes als Nationalrat abgeben werde.
Schliesslich erklärte auch SVP-Nationalrat Oskar Freysinger seinen Rücktritt, da er 2013
in den Walliser Staatsrat gewählt worden war.
Der nationale Trend, welcher FDP und SVP im Aufwind sah, galt auch für das Wallis als
wahrscheinliches Szenario. Bei den Freisinnigen trat Jean-René Germanier nochmals
an, nachdem ihm von der Partei ausnahmsweise die Kandidatur für eine vierte Amtszeit
erlaubt wurde. Er bekam jedoch harte Konkurrenz von seinem aufstrebenden
Parteikollegen Philippe Nantermod. Bei der SVP galt der Oberwalliser Franz Ruppen als
wahrscheinlichster Nachfolger von Oskar Freysinger. Den Sozialdemokraten hingegen
wurde ein schwieriger Kampf um die Verteidigung ihrer zwei Sitze vorausgesagt. Der
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Bisherige Mathias Reynard war der unbestrittene Spitzenkandidat, welcher als
Wahllokomotive die SP vor einem Sitzverlust retten sollte. Hinter ihm reihten sich
Kantonalpräsident Gaël Bourgeois, Olivier Salamin und der einzige Oberwalliser auf der
gesamtkantonalen SP-Liste, German Eyer, ein. Für die CVP, schliesslich, war das Wallis
noch eine der wenigen traditionellen Bastionen, in welcher von ihr auch weiterhin ein
starkes Abschneiden erwartet wurde. Zudem war rechnerisch ein Sitzverlust für die
Christdemokraten recht unwahrscheinlich, weswegen die CVP eher auf einen
möglichen zusätzlichen vierten Sitz schielte. Die erfolgreiche Verteidigung der Mandate
von Viola Amherd und Yannick Buttet war abzusehen. Als mögliche Nachfolgerin von
Christophe Darbellay wurde Géraldine Marchand-Balet gehandelt, aber auch Davide
Théoduloz durfte sich Hoffnungen machen. Kaum Chancen wurden den Grünen und der
CSP Centre Gauche zugerechnet. Beide Parteien hatten Mühe damit, bekannte
Persönlichkeiten auf ihre Listen zu setzen.

Am Wahltag durfte sich neben der SVP auch die CVP – und nicht etwa die Freisinnigen –
über einen Sitzgewinn freuen. Die Christdemokraten erzielten im gesamten Kanton 30.4
Prozent der Stimmen (-0.6 Prozentpunkte), während die CSP Oberwallis – Teil der
nationalen CVP – auf zusätzliche 9.3 Prozent kam (+0.4%). Géraldine Marchand-Balet
ersetzte bei der CVP Christophe Darbellay und Roberto Schmidt holte sich für die CSP
Oberwallis einen Sitz zurück. Viola Amherd und Yannick Buttet wurden beide deutlich
wiedergewählt, letzterer gar als bestgewählter Nationalrat im Kanton. Bei der SVP
ersetzte Franz Ruppen wie erwartet Oskar Freysinger. Zudem schaffte Jean-Luc Addor
neu den Einzug in die grosse Kammer. Die Partei gewann 2.4 Prozentpunkte an
Wähleranteil (neu: 22.1%), vor allem dank des Zuwachses im Oberwallis. Die Sitzgewinne
der CVP und der SVP hatten zur Folge, dass die SP eines ihrer beiden Mandate nach vier
Jahren wieder abgeben musste. Mathias Reynard schaffte die Wiederwahl klar, wogegen
der Sitz des abtretenden Stéphane Rossini nicht verteidigt werden konnte. Die
Sozialdemokraten verloren deutlich an Wähleranteil (-3.9 Prozentpunkte) und kamen
noch auf 13.3 Prozent aller Wählerstimmen. Die FDP verlor ebenfalls an Wähleranteil (-
0.7 Prozentpunkte, neu: 18.1%) und verpasste damit den erhofften Sitzgewinn. Jedoch
gelang es Philippe Nantermod tatsächlich den bisherigen Nationalrat Germanier aus
dem Amt zu bugsieren. Ohne Chance auf einen Sitz blieben, wie erwartet, die Grünen
mit 4.9% (-0.1 Prozentpunkte) und die CSP Centre Gauche mit 1.4% (+0.7
Prozentpunkte). Die neue, ziemlich durchmischte Walliser Delegation setzt sich nun wie
folgt zusammen: 4 CVP, 2 SVP, 1 SP und 1 FDP. Mit Viola Amherd, Roberto Schmidt und
Franz Ruppen ist das deutschsprachige Oberwallis neu mit drei Mandaten statt wie
bisher nur einem vertreten. Die Wahlbeteiligung lag im Kanton Wallis bei 59.8%. Der
Frauenanteil der Delegation stieg mit der Wahl von Géraldine Marchand-Balet auf 25
Prozent an (2011: 14%).

Aussenpolitik

Aussenwirtschaftspolitik

Mittels einer Motion forderte Nationalrätin Seiler Graf (sp, ZH) im Dezember 2018
angesichts der humanitären Katastrophe in Jemen und der Ermordung des saudi-
arabischen Journalisten Jamal Khashoggi den Stopp aller Kriegsmaterialexporte an die
«Jemen-Kriegsallianz». Die Motionärin verlangte vom Bundesrat, dass dieser gestützt
auf Artikel 19 des Kriegsmaterialgesetzes alle erteilten Bewilligungen für die Ausfuhr von
Kriegsmaterial an Mitglieder der Kriegsallianz – die von Saudi-Arabien geführt wird –
widerrufen und damit auch den Export von Ersatzteilen und Munition stoppen solle. Bis
in Jemen ein nachhaltiger Frieden bestehe, sollen zudem keine neuen Bewilligungen für
Kriegsmaterialexporte an die Mitglieder der Jemen-Kriegsallianz erteilt werden. Priska
Seiler Graf argumentierte, dass die Bewilligung derartiger Exporte, selbst wenn sie nur
punktuell und im Einzelfall vorgenommen würden, ein aussenpolitisch «unerträgliches»
Signal aussende. Das Kriegsmaterialgesetz sehe in Artikel 19 eine Möglichkeit zum
Widerruf derartiger Ausfuhren vor, sofern «ausserordentliche» Umstände vorlägen, was
nach Ansicht der Motionärin der Fall sei. 
In seiner Stellungnahme zeigte sich der Bundesrat besorgt über die humanitäre Krise in
Jemen und die Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien. Er wies aber auch
darauf hin, dass die Bewilligungspraxis der Schweiz für die Ausfuhr von Kriegsmaterial
im internationalen Vergleich sehr restriktiv sei und man verhindern wolle, dass
Schweizer Kriegsmaterial zu einer humanitären Krise beitrage. Der Bundesrat habe 2016
entschieden, dass Gesuche bewilligt werden dürfen, sofern kein Grund zur Annahme
bestehe, dass das Material im Jemen-Konflikt zur Anwendung komme. Aus Sicht des
Bundesrats lägen keine ausserordentlichen Umstände vor, denn die militärische
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Intervention in Jemen sei bereits bei der Erteilung der ursprünglichen Bewilligungen
berücksichtigt worden und die Ermordung Khashoggis ändere nichts daran. Ein
Ausfuhrverbot an Mitgliedstaaten einer Militärallianz wäre nur im Rahmen des
Embargogesetzes möglich, sofern man damit Sanktionen der UNO, der OSZE oder
wichtiger Handelspartner mittragen würde. 2018 habe das WBF in Rücksprache mit
betroffenen Unternehmen dennoch beschlossen, dass bereits erteilte Bewilligungen
nicht ausgeführt und hängige sowie neue Gesuche nicht behandelt werden würden, bis
eine Neubeurteilung der Situation vorliege. Aus diesem Grund sah der Bundesrat keinen
weiteren Handlungsbedarf und beantragte die Ablehnung der Motion. 18

Im Dezember 2018 reichte Nationalrat Fridez (sp, JU) eine Motion ein, mittels der
Waffenexporte nach Saudi-Arabien gestoppt werden sollten. Der Bundesrat müsse
sämtliche Waffenexporte, inklusive Ersatzteile und Munition nach Saudi-Arabien und
weitere Länder, die im Jemen-Konflikt involviert sind, unverzüglich stoppen, forderte
Motionär Fridez. Er begründete die Motion mit der prominenten Rolle, welche Saudi-
Arabien im Bürgerkrieg in Jemen einnehme und mit weiteren saudischen
Menschenrechtsverletzungen, insbesondere der Ermordung Jamal Khashoggis. Aus
Sicht Fridezs war der Bundesrat durch Artikel 19 des Kriegsmaterialgesetzes dazu in der
Lage, Ausfuhrbewilligungen zu suspendieren oder zu widerrufen, wenn
«ausserordentliche Umstände es erforderten». In seiner Stellungnahme zeigte sich der
Bundesrat zwar über die humanitäre Krise in Jemen und die
Menschenrechtsverletzungen Saudi-Arabiens besorgt. Jedoch beschwichtigte er, dass
die Schweiz in ihrer Kriegsmaterialexportpraxis früh auf die Ereignisse in Jemen
reagiert habe. Das SECO habe bereits einen Tag nach der Militärintervention in Jemen
sämtliche Gesuche für die Ausfuhr von Kriegsmaterial an die beteiligten Staaten
blockiert. 2016 beschloss der Bundesrat zudem, dass jene Ausfuhrgesuche abgelehnt
werden, bei denen ein erhöhtes Risiko für eine Verwendung im Jemen-Konflikt
bestand. Laut WBF würden seit Oktober 2018 bereits zugestimmte Bewilligungen nicht
eingesetzt und hängige neue Gesuche betreffend Saudi-Arabien nicht behandelt, bis
das WBF eine Neubeurteilung der Lage vorgenommen habe. Der Bundesrat verwies
zudem auf seine Stellungnahme zur Motion Seiler Graf (sp, ZH; Mo. 18.4138) hinsichtlich
des Vorliegens «ausserordentlicher Umstände». Man begrüsse die Vermittlung der
Vereinten Nationen im Jemen und hoffe, dass diese einen ersten Schritt in Richtung
eines neuen Friedensprozesses darstelle. Für den Bundesrat bestand kein
Handlungsbedarf, weshalb er die Ablehnung der Motion beantragte. 
Die Motion wurde im Dezember 2020 abgeschrieben, da sie nicht innert zwei Jahren im
Rat behandelt wurde. 19

MOTION
DATUM: 14.12.2018
AMANDO AMMANN

Die SIK-NR verlangte vom Bundesrat durch die Motion «Unternehmen brauchen
Rechtssicherheit. Die Schweiz braucht Sicherheit», dass dieser der Verwaltung die
über das Söldnerwesen hinausgehende Interpretation des BPS verbieten solle. Der Stein
des Anstosses stellte dabei eine durch das EDA vorgenommene Anzeige der Pilatus
Flugzeugwerke AG bei der Bundesanwaltschaft dar. Laut EDA, habe die Pilatus AG durch
ihre Tätigkeit in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gegen das BPS
verstossen, da ausländische Kriegsparteien beliefert und logistisch unterstützt wurden.
Die Motion forderte nun, dass die Erbringung von Dienstleistungen an exportierten
Gütern zumindest so lang erlaubt sein solle, bis im umstrittenen Pilatus-Fall ein
Entscheid getroffen oder eine Anpassung des BPS beraten wurde. Die Kommission
kritisierte vor allem, dass das EDA sämtliche Sicherheitsdienstleistungen von Schweizer
Firmen im Ausland prüfe und bewillige, selbst wenn diese ein Bestandteil des
eigentlichen Produkts seien und das SECO deren Export unter dem Güterkontrollgesetz
bereits genehmigt habe. Am Beispiel der Pilatus AG zeige sich zudem, dass das EDA
keine Unterscheidung zwischen dem Kriegsmaterialgesetz und dem Güterkontrollgesetz
mache und Schweizer Firmen dadurch an Wettbewerbsfähigkeit und Kredibilität
einbüssen würden. 
Der Bundesrat bestätigte Handlungsbedarf hinsichtlich dieser
Gesetzesüberschneidungen, verwies jedoch auf die seit Februar 2019 bestehende
interdepartementelle Arbeitsgruppe (IDAG), welche sich dem Problem widme. Deren
Arbeit solle als Grundlage für zukünftige Entscheide dienen, zudem habe er bereits das
Postulat Schilliger (fdp, LU; Po. 19.4297) zur Annahme empfohlen, erklärte der
Bundesrat. Aus diesen Gründen beantragte er die Ablehnung der Motion. 
In der Wintersession 2019 befasste sich der Nationalrat mit der Motion, wobei die
Sprecherin der Sicherheitskommission, Nationalrätin Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU),
die Kritik am EDA wiederholte, wonach dieses das BPS anders auslege, als es das

MOTION
DATUM: 03.12.2019
AMANDO AMMANN

01.01.90 - 01.01.20 16ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Parlament 2013 vorgesehen habe. Für die SIK-NR seien die Arbeit der IDAG und das
Postulat Schilliger nicht weitreichend genug, da diese keine Gesetzesänderung mit sich
brächten. Daher beantragte die Kommissionsmehrheit die Annahme der Motion. Eine
Komissionsminderheit Seiler Graf (sp, ZH) empfahl die Motion zur Ablehnung, da das
Parlament andernfalls in das laufende Pilatus-Gerichtsverfahren eingreifen würde und
dies die Gewaltenteilung gefährde. Abschliessend äusserte sich auch der zuständige
Bundesrat Ignazio Cassis zur BPS-Pilatus-Thematik und betonte, dass das BPS sich nicht
ausschliesslich auf das Söldnertum beziehe, sondern explizit private
Sicherheitsdienstleistungen in den Geltungsbereich des Gesetzes aufgenommen
worden seien. Er forderte die Ablehnung der Kommissionsmotion, denn die
Nichtanwendung eines Gesetzes aufgrund einer Motion und die Umgehung der üblichen
gesetzgeberischen Verfahren sei «aus rechtsstaatlichen Gründen keine Option». Der
Nationalrat nahm die Motion dennoch mit 106 zu 87 Stimmen an. 20

Landesverteidigung

Landesverteidigung

Priska Seiler Graf (ps, ZH) a déposé une motion pour soumettre les biens militaires
spécifiques à la LFMG et non à la LCB. Cette demande se base sur le recul des montants
des exportations de biens sujettes à la LFMG. En effet, selon Priska Seiler Graf, le
volume de biens aurait diminué en 2016 car les critères pour être qualifié comme tels
ont été modifiés. Pour la parlementaire zurichoise, les nouvelles technologies ne se
laisseraient pas étiqueter comme « matériel de guerre » et ceci expliquerait le recul du
nombre d'exportations observé. Pour elle, la Suisse doit revoir sa manière de définir
quelles armes sont des armes de guerre et lesquelles ne le sont pas. De plus, cette loi
ne s'appliquerait qu'aux produits finis, laissant les pièces détachées passer entre les
mailles du filet. Cette situation permettrait notamment à des pays émergents
d'exporter des pièces détachées dans le but de construire, par après, des armes avec
celles-ci. La Suisse serait donc obligée de modifier cette loi si elle veut rester en accord
avec ses objectifs de neutralité.
Pour le Conseil fédéral, la conseillère nationale Seiler Graf utilise des données
statistiques non comparables comme point de départ pour sa motion. De plus, l'article
5 de la LFMG traite des armes tout comme des pièces détachées, remettant en
question le fondement même de la motion. D'après le Conseil fédéral, lors des
discussions parlementaires qui ont mené, en 1996, à l'acceptation de la loi en vigueur,
le Parlement était conscient que les pièces détachées pouvaient être un élément
sensible et les a explicitement nommées dans la loi. Finalement, le débat déclenché par
la motion n'est pas nouveau et a déjà été discuté entre 2009 et 2010. Comme le Conseil
fédéral estime que la situation depuis lors n'a pas changé, il propose de rejeter la
motion.
En 2019, la motion a été classée car le délai de traitement n'a pas été respecté. 21

MOTION
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Landesverteidigung und Gesellschaft

Wir lassen uns nicht durch die EU entwaffnen!, war die Kampfansage Werner
Salzmanns (svp, BE) und gleichzeitig Titel seiner Motion. Der Präsident der Berner SVP-
Kantonalsektion und des Berner Schiesssportverbands nahm sich damit eines grösseren
Anliegens an: 101 Nationalrätinnen und Nationalräte hatten die Motion
mitunterzeichnet. Ursache für diesen Anstoss waren Bestrebungen der EU, ihr
Waffenrecht anzupassen. Schengen-Richtlinien könnten zur Folge haben, dass
Schützinnen und Schützen ihre Waffen nicht mehr bei sich zu Hause lagern dürfen.
Salzmann selbst sprach von einer Entwaffnung. Der Bundesrat soll gemäss seinem
Vorstoss mit anderen EU-Ländern in Kontakt treten, welche einer Verschärfung des
Waffenrechts ebenfalls kritisch gegenüberstehen, um einen "koordinierten
Widerstand" zu ermöglichen. Sein Ziel: Das Schweizer Waffenrecht soll unangetastet
bleiben. Salzmann griff in seiner Begründung auch auf ältere Vorstösse zurück, in denen
der Bundesrat in seinen Augen nur unbefriedigende Antworten gegeben hatte. 
Der Bundesrat nahm mit einer sehr kurzen Erklärung Stellung und beantragte die
Annahme der Motion, auch wenn bereits Anstrengungen diesbezüglich angelaufen
waren. Es schien dem Bundesrat ein Anliegen zu sein, nationale Gepflogenheiten und
Traditionen zu schützen und die durch die EU-Waffenrichtlinie angestrebte Sicherheit
dergestalt umzusetzen, dass eben diese Brauchtümer nicht infrage gestellt werden. 
Nachdem die Nationalrätinnen Mazzone (gp, GE) und Seiler Graf (sp, ZH) die Motion
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bekämpft hatten, befasste sich das Ratsplenum im März 2017 mit der Motion. Nach
einiger Diskussion – man hielt sich am wiederkehrenden Argument eines allfälligen "EU-
Diktats" auf – blieb Salzmann mit seinem Anliegen jedoch klarer Sieger. Seine Motion
passierte im Nationalrat mit 118 zu 58 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 22

Militärorganisation

Das zu revidierende Bundesgesetz über die Wehrpflichtersatzabgabe gelangte in der
Wintersession ins Parlament, wo sich die grosse Kammer als Erstrat zur Vorlage zu
äussern hatte. SiK-Sprecher Flach (glp, AG) stellte die Vorlage in den Grundzügen dem
Plenum vor und konnte das in der Kommission unbestrittene Eintreten auf das Geschäft
beantragen, er merkte hingegen bereits an, dass es in der Detailberatung mehrere
Minderheitsanträge zu behandeln gebe, darunter einen zur Berechnungsart der
Ersatzabgabe. Der französischsprechende Berichterstatter Sommaruga (sp, GE) fügte in
seinem Votum zudem an, dass dieser einstimmige Antrag von elf Enthaltungen begleitet
war, ganz unanim wurde er also nicht gefasst. Für die SP-Fraktion sprach in der Folge
die Zürcher Abgeordnete Seiler Graf (sp, ZH), die später auch einige der
Minderheitsanträge zu verteidigen hatte. Insgesamt drei Anträge waren von der SP
vorgebracht worden. Erstens empfand die Partei das Abgabesystem als sozial nicht
gerecht (vgl unten), zweitens stellte sie einen Antrag zum Sicherungsmechanismus (vgl.
unten) und drittens störten sich die Genossen an der Abschluss-Ersatzabgabe, die sie
ebenfalls nicht als gerecht empfanden. Zwar erfüllten zahlreiche Armeeangehörige die
Dienstpflicht nicht, dies aber aus Unverschulden, beispielsweise wegen längeren
Auslandaufenthalten oder Krankheitsfällen. Die angedachte Abschluss-Ersatzabgabe
habe einen strafenden Charakter, was den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
missfiel. Zudem brauche es mit der WEA-Armee schlicht nicht mehr jede und jeden
und wenn man nicht aufgeboten werde, solle man nicht bestraft werden, wenn
«gesetzliche Denkfehler» begangen worden seien. Dahingehend werde die SP den
Minderheitsantrag Mazzone (gp, GE) auf Fallenlassen der Ersatzabgabe unterstützen.
Letztere kam sogleich auf diesen zu sprechen und kritisierte vor allem die Ursache von
verbleibenden Restdiensttagen im Falle von Versäumnissen beim Aufgebot durch die
Militärverwaltung.

Eintreten war dann unbestritten und so war es die Abschluss-Ersatzabgabe, die als
Erstes en détail angegangen wurde. Lisa Mazzone (gp, GE) und sechs weitere SiK-
Mitglieder aus der linken Ratshälfte wollten diese gänzlich aus der Vorlage streichen.
Ein Argument war dabei ein systemisches, da offenbar nicht alle Dienstpflichtigen
aufgeboten würden. Daher sei der Armeebestand weiter zu dezimieren, anstatt
diejenigen zur Kasse zu bitten, die noch Restdiensttage zu leisten hätten. Bundesrat
Maurer entgegnete daraufhin, dass der Bundesrat diese Massnahme vorsehen wollte,
weil beobachtet werden könne, dass Dienstpflichtige öfter ihre Einsätze verschieben
wollten – dies in der Hoffnung, dass ihnen am Ende einige Tage geschenkt würden. Dies
sei ungerecht und deswegen soll die Abschluss-Ersatzabgabe eingeführt werden.
Ebenso sah das die Kommissionsmehrheit, die mit 17 zu 7 Stimmen überwog. Dass die
Armee vergesse, AdA aufzubieten, könne sich die Kommissionsmehrheit nicht
vorstellen, so Flach (glp, AG). Mit 128 zu 58 Stimmen unterlag der Antrag Mazzone (gp,
GE) im Plenum deutlich, wobei die Blöcke spielten: Links ja, rechts-bürgerlich nein.

Es gab jedoch einen Punkt, der für mehr Gesprächsbedarf sorgen sollte: die
Schriftensperre, bzw. das in der Vernehmlassungsvorlage noch vorgesehene Prinzip,
dass die Behörden Pässe und Identitätskarten von Personen, die die Abschluss-
Ersatzabgabe noch schuldeten, einziehen können. Lapidar gab der Bundesrat in der
Übersicht über die Vernehmlassung bekannt, dass er im Gesetzesentwurf doch davon
absehen wolle, da er diesen Schritt inzwischen gar als völkerrechtswidrig betrachte.
Sowohl Seiler Graf (sp, ZH) als auch Balthasar Glättli (gp, ZH) äusserten im Nationalrat ihr
Erstaunen über diese Massnahme. Eine derartige Praxis werde nur in totalitären Staaten
vollzogen und es sei befremdlich, dass dies in der Schweiz schon nur angedacht werde,
so Glättli. Damit setzte er auch einen Nadelstich gegen die SVP, die ebendiese
Handhabe mit ihrem Minderheitsantrag Salzmann (svp, BE) noch einmal in die Arena
brachte. Das Plenum wollte aber nichts davon wissen und schickte den Antrag mit 126
zu 56 Stimmen bachab. In der gleichen Sache, dem Sicherungsmechanismus, wurde von
der SP-Fraktion hingegen vorgeschlagen, dass man sich am Bundesgesetz über die
direkte Bundessteuer orientiere. Dort ist vorgesehen, dass bei Verdacht auf
Nichtbezahlung der Steuern «die kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer
auch vor der rechtskräftigen Feststellung des Steuerbetrages jederzeit Sicherstellung
verlangen» kann. Dies wäre sofort vollstreckbar und hätte «im Betreibungsverfahren die
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gleichen Wirkungen wie ein vollstreckbares Gerichtsurteil» (vgl. Art. 169 DBG). Dies
wurde aber vom Plenum ebenso, mit 126 zu 56 Stimmen, verworfen.

Damit gab es noch zwei Minderheitsanliegen zu klären. Ein Minderheitsantrag Seiler
Graf (sp, ZH) wollte die Berechnung des Abgabesystems geändert wissen. Die SP stellte
sich eine progressive Zunahme vor, da dies die untersten Einkommen entlaste. Zudem
seien die Anreize für Gutverdienende zu gross, sich einfach vom Dienst «freizukaufen».
Der Vorschlag blieb aber ebenfalls chancenlos. Auch bezüglich der Mobilität von
Stellungspflichtigen und den Modalitäten zur Ankündigung und dem Bezug der
Ersatzabgabe bei Auslandaufenthalten unterlag ein weiterer, linksgrüner
Minderheitsantrag, so dass die Bundesratsvorlage letztlich unverändert verblieb. Zum
Schluss wurde die Vorlage mit 167 Stimmen einstimmig, jedoch mit 17 Enthaltungen aus
der SP- und Grünen-Fraktion, dem Ständerat überwiesen. Die bürgerlichen Parteien
setzten sich schliesslich deutlich durch und auch die SVP konnte, trotz abgewiesenem
Antrag Salzmann (svp, BE) – offensichtlich gut – mit der verabschiedeten Fassung
leben. 23

Erstes Traktandum der Frühjahrssession 2018 des Ständerates war das Bundesgesetz
über die Wehrpflichtersatzabgabe. Der Nationalrat hatte die bundesrätliche Vorlage
nach einiger Debatte schliesslich unverändert der kleinen Kammer überwiesen. Deren
SiK hatte sich gut einen Monat vor der Frühjahrssession mit der Vorlage befasst und
angekündigt, den Entwurf ebenfalls nicht verändern zu wollen. Dies wurde im Plenum
von Kommissionssprecher Dittli (fdp, UR) auch so vertreten. Ein Minderheitsantrag
Hêche (sp, JU) stand gleichwohl im Raum, er entsprach einem Minderheitsantrag Seiler
Graf (sp, NR) der bereits in der Volkskammer vorgebracht worden war, dort jedoch
chancenlos blieb: die progressive Berechnung der Höhe der Ersatzabgabe. In der
Kommission war dieser Antrag mit 8 zu 3 Stimmen abgelehnt worden. Eintreten war
auch im Stöckli unbestritten, es wurde jedoch zwischen Kommissionsvorberatung und
Plenardebatte noch ein Antrag Minder (parteilos, SH) eingereicht, den der Antragssteller
namens der Redaktionskommission stellte. Es war eine Unklarheit im Gesetzestext
festgestellt worden: Die Formulierung liess offen, ob die Präzisierungen zum
Reineinkommen eine beispielhafte oder abschliessende Aufzählung darstellten. Die
Präzisierungen sollten deshalb gänzlich aus dem entsprechenden Gesetzesartikel
gestrichen werden. Offen war damals auch noch eine potenzielle Kollision mit dem kurz
vor der Abstimmung stehenden Geldspielgesetz, da das WPEG in der vorliegenden
Fassung auch Lotteriegewinne zum Reineinkommen zählen wollte. Diese Unklarheit
wollten die Kantonsvertreterinnen und -vertreter beseitigen und so wurde im Sinne der
Redaktionskommission diese Bereinigung vorgenommen. 
Der Minderheitsantrag Hêche (sp, JU) unterlag auch im Ständerat, weshalb die Vorlage
mit nur einer Differenz dem Nationalrat für die Schlussrunde überwiesen wurde. Mit 42
Stimmen erfolgte dies einstimmig. 24
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Priska Seiler Graf (ps, ZH) aimerait que le Conseil fédéral évalue des mesures
exemplaires de promotion des droits et des opportunités des femmes dans les
organisations militaires, au regard de sa politique d'égalité. Dans les stratégies d'égalité
destinées à l'armée, il faudrait d'abord privilégier cette démarche avant d'imposer de
nouvelles obligations aux femmes. Le groupe de travail chargé d'analyser le système de
l'obligation de servir préconisait d'ailleurs le modèle norvégien, selon lequel tant les
femmes que les hommes accomplissent leur service au sein de l'armée ou de la
protection civile. Le Conseil fédéral partage l'avis de la parlementaire. Il juge pertinent
de s'intéresser à la pratique étrangère dans le cadre du rapport sur le renouvellement
des effectifs de l'armée attendu pour fin 2020. Le postulat sera adopté par le Conseil
national. 25
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Ausrüstung und Beschaffung

Die Armeebotschaft 2017 und damit alle darin zusammengefassten Einzelgeschäfte
waren in der Sommersession des Nationalrates traktandiert. Dort gab es eine Reihe von
Anträgen gegen die Vorlage des Bundesrates, allen voran einen Rückweisungsantrag
Mazzone (gp, GE). Ihre Minderheit wollte ein neues Rüstungsprogramm ausarbeiten
lassen mit dem Auftrag, 12 der F/A 18-Jets ausschliesslich für den Luftpolizeidienst
«fit» zu halten sowie den Nachholbedarf für die Munition zu streichen. Die
Eintretensdebatte selbst gestaltete sich bereits – wie so häufig bei Fragen rund um die
Armee und ihrem Budget – sehr lebhaft und langwierig. Die Ratslinke, wie üblich relativ
kritisch über die Beschaffungen und die Volumen der Budgets stellte sich gegen die
Fraktionen von Mitte-rechts, die grundsätzlich für eine starke und ausgerüstete Armee
einstehen und bei denen sogar Raum für Budgeterhöhungen ausgemacht werden
konnte: Die Mehrheit der SiK des Nationalrates wollte den Kredit für die Verlängerung
der Nutzungsdauer der F/A 18 um CHF 20 Mio. erhöhen. Ein Paukenschlag, war es doch
nicht «lediglich» ein Vorschlag zur Budgeterhöhung, sondern stand ein eigentlicher
Paradigmenwechsel dahinter: Die Kampfjets sollten wieder erdkampffähig werden. Das
heisst, die Jets sollten wieder in der Lage sein, aus der Luft Stellungen am Boden zu
bekämpfen. Das war insofern bemerkenswert, als man sich vor Jahren explizit gegen
eine Erdkampffähigkeit entschieden hatte (vgl. auch BBl, 1992 I, S. 730) und die Hunter-
Jets der 1970-1990er Jahre die letzten Modelle in der Flotte der Schweizer Luftwaffe
gewesen waren, die Bodenziele aus der Luft hatten angreifen können.
Weitere drei Minderheitsanträge standen für die Debatte im Raum. 

Eintreten war dann unbestritten und sogleich konnte auch der Rückweisungsantrag
ausgeräumt werden, er blieb mit 147 zu 25 Stimmen letztlich chancenlos. Der grosse Teil
der Debatte war dem Rüstungsprogramm gewidmet. Zunächst galt es, eine Einigung zu
den Munitionskäufen zu finden. Drei Varianten standen im Raum, die
Minderheitsanträge Seiler Graf (sp, ZH) und Flach (glp, AG) sowie der Vorschlag des
Bundesrates. Seiler Graf eröffnete die Runde mit nicht unkritischen Worten. Der
Munitionskauf sehe nach einer «Verlegenheitsbeschaffung» aus und man sehe seitens
der SP nicht ein, warum ein derart grosser Munitionsbedarf gegeben sei. Die CHF 225
Mio. sollten also gänzlich eingespart werden. Dass dieser Posten im Rüstungsprogramm
offensichtlich aufgrund der zwischenzeitlichen Sistierung von BODLUV und der dadurch
ermöglichten Einsparung von bereits budgetierten Ressourcen möglich wurde, gefiel
den Sozialdemokraten nicht. Gleichzeitig wurde hingegen festgehalten, dass die
Munitionsbeschaffung im Rahmenkredit (CHF 156 Mio.) unterstützt werde, da sie
vorwiegend für Ausbildungszwecke nötig sei. Nationalrat Flach vertrat eine ähnliche
Haltung, sprach sich jedoch lediglich für die Einsparung (bzw. Nicht-Ausgabe) der Hälfte
der CHF 225 Mio. aus. Im Gegensatz zur SP, die behaupte – so führte Flach aus –, die
Munition brauche es nicht, sage er, «man wisse es nicht». Wie Seiler Graf zuvor bereits
angesprochen hatte, wies auch er darauf hin, dass die Zahlen zu den
Munitionsbeständen der Armee geheim seien und auch das Parlament keine Eckwerte
kenne. Flach argumentierte, dass man immerhin die Hälfte des Betrags sprechen könne,
obwohl die Notwendigkeit dieser Beschaffung seines Erachtens nicht plausibel hätte
erklärt werden können. In der Ausmarchung erhielt der Antrag Flach zwar mehr
Sympathien als jener von Seiler Graf, jedoch obsiegte am Ende der Mehrheitsantrag, der
bei der Munition den Bundesratsvorschlag unterstützte. Bezüglich der Aufwertung der
F/A 18 Jets gab es wiederum zwei Anträge, jenen der Kommissionsmehrheit – plus CHF
20 Mio. zur Aufrüstung für die Erdkampffähigkeit – und jenen der Minderheit Gmür
(cvp, SZ), der die Regierungsvorlage stützen wollte. Gmür vertrat mit seiner Minderheit
jedoch nicht eine grundsätzliche und strikte Ablehnung der Erdkampffähigkeit, sondern
die hier im Einzelfall als «finanzpolitisch nicht verantwortbare» Aufrüstung.
Gegebenenfalls könne man bei einer Jet-Neubeschaffung über diese diskutieren, aber
zum jetzigen Zeitpunkt CHF 20 Mio. auszugeben, sei nicht zielführend. Ohnehin
bezweifelte der Redner, dass die zur Debatte stehenden CHF 20 Mio. wirklich
ausreichen würden. Die SP gab sich versöhnlich und erklärte, man stelle sich hinter eine
Modernisierung der F/A 18, solange es sich um eine Verlängerung der Lebensdauer
handle. Klar abzulehnen sei jedoch die Aufrüstung zur Erdkampffähigkeit, diese sei
nicht nur finanz-, sondern auch sicherheitspolitisch falsch. Es gebe keine Szenarien,
die diese notwendig machten. Die SVP hingegen, ihr Fraktionssprecher Salzmann (svp,
BE) führte die Argumente aus, stellte sich vollumfänglich hinter die Maximalvariante der
Kommissionsmehrheit. In der SVP war man der Meinung, dass die Fähigkeitslücke aus
taktischen und operativen Gründen geschlossen werden müsse. Dabei bewegte sich die
SVP aber allein auf weiter Flur, denn auch GLP, FDP und CVP sprachen sich gegen diese
20-Mio.-Spritze aus. Letzten Endes wurde es aber weniger knapp, als zu erwarten
gewesen war: Zwar sprach sich der Nationalrat gegen die zusätzlichen Millionen und die
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Erdkampffähigkeit aus, jedoch «nur» mit 97 zu 85 Stimmen. Das Rüstungsprogramm
wurde dann insgesamt mit 149 zu 15 Stimmen und 17 Enthaltungen gutgeheissen. Damit
war der Löwenanteil der Armeebotschaft auch schon erledigt.
Ein Einzelantrag Galladé (sp, ZH), mit dem die Sicherheitspolitikerin den Kauf neuer
Kampfjets inklusive Typenentscheid an die Urne bringen wollte, wurde schliesslich
zurückgezogen. Einerseits, weil es im Rahmen der Armeebotschaft 2017 gar nicht um
neue Flieger ging, und andererseits, weil der Verteidigungsminister in Aussicht gestellt
hatte, dass sich der Bundesrat mit der Variante einer referendumsfähigen Vorlage
beschäftigen wolle. Galladé selbst liess die Regierung und mit ihr die anwesenden
Ratsmitglieder jedoch auch unmissverständlich wissen, dass die SP mit Argusaugen
über den Fortgang der Jetbeschaffung wachen werde und nötigenfalls wieder darauf
Einfluss nehmen werde.

Zwar war es finanziell ein nur geringfügig kleineres Finanzpaket, das im Rahmen des
Rahmenkredits für Armeematerial zu verabschieden war, es war jedoch etwas weniger
umstritten. Zwar gab es auch hierzu zwei Minderheitsanträge, einen von Lisa Mazzone
(gp, GE) und einen von Pierre-Alain Fridez (sp, JU), jedoch hatten sie kaum Einfluss auf
das Geschäft. Beide wollten in unterschiedlichem Ausmass die Ausgaben für die
Vorbereitung einer neuen Kampfjetbeschaffung reduzieren. Der moderatere Antrag
Mazzone wurde zurückgezogen und die Minderheit Fridez unterlag mit 48 zu 131
Stimmen dem Kommissionsantrag (gemäss Bundesrat; CHF 750 Mio.). Fridez war der
Meinung, dass zuerst weitere Schritte in der Konzeption zur neuen Kampfjet-
Beschaffung abgewartet werden sollten und dass der entsprechende Antrag des
Bundesrates zu früh gestellt worden sei. Der Rahmenkredit wurde vom Nationalrat
schliesslich mit 133 zu 26 Stimmen genehmigt, 21 Mitglieder der SP-Fraktion enthielten
sich, um so ein Zeichen gegen die Strategie des Bundesrates zu setzen.
Gar nicht umstritten war die Immobilienbotschaft, ohne Debatte wurde dieser Kredit
über CHF 461 Mio. einstimmig der Ständekammer überwiesen. 26

Die Armeebotschaft 2018 und alle ihre Teilgeschäfte standen in der Herbstsession 2018
auf der Tagesordnung des Nationalrates, der sich als Zweitrat damit zu befassen hatte.
Die sicherheitspolitische Kommission hatte die Vorlage nur kurz nach dem
ständerätlichen Entscheid beraten und entschieden, sich gegen diesen zu stellen.
Insbesondere bezüglich des sogenannten ballistischen Körperschutzes, also der
Schutzwesten, fasste die SiK einen anderslautenden Antrag an ihren Rat. Mit 16 zu 9
Stimmen stand die Kommission für die vom Bundesrat beantragte Variante des
Rüstungsprogramms ein. Bei den anderen Vorlagen der Armeebotschaft zeigte die
Kommission keine Konfrontationsgelüste, sie segnete die Beschlüsse des Erstrates
deutlich ab.
So drehte sich in der Plenardebatte alles um die Schutzwesten, was sich bereits in der
Eintretensdebatte manifestierte. Seitens der SP-Fraktion wurde ein Minderheitsantrag
angekündigt, der die vom Ständerat aufgenommene Halbierung der Anzahl
anzuschaffender Westen bestätigen wollte. Ebenfalls gab SP-Sprecherin Seiler Graf (sp,
ZH) bekannt, dass die Partei weitere Anträge unterstützen werde, die Kürzungen
verlangen, zum Beispiel bei den Munitionskäufen. Die Eintretensdebatte nahm Züge
einer Grundsatzdiskussion für und wider die Armee an, wobei sich die Ratslinke,
diesmal vertreten durch die beiden Grünen Glättli (gp, ZH) und Mazzone (gp, GE), auf
Oppositionskurs begab. Dagegen zeigten sich die bürgerlichen Parteien offen
gegenüber der WEA-Armee und dem Rüstungsprogramm. SVP-Sprecher Hurter (svp, SH)
liess es sich nicht nehmen, die Ablehnung und Kürzungen anzuprangern, und forderte
von den anderen Parteien ein Bekenntnis zu einer vollausgerüsteten Armee. 
Die Detailberatung startete mit dem Rüstungsprogramm und den angekündigten
Kürzungsanträgen bei den Westen. Eine Minderheit I Sommaruga (sp, GE) beantragte
einen Beschluss gemäss Ständerat, sprich die Halbierung der diesbezüglichen Gelder.
Die Armee gebärde sich wie ein verzogenes Kind, das alles sofort wolle, wohingegen die
gesamte Bundesverwaltung zum Sparen angehalten werde. Ferner verwies der Genfer
Sozialdemokrat auf eine Aussage von SiK-SR-Präsident Dittli (fdp, UR), der die
Befürchtung geäussert habe, dass nach der Beschaffung zahlreiche Schutzwesten ein
ungenutztes Dasein in Zeughäusern fristen würden. Insofern müsse dieser
Geldverschwendung entgegengetreten werden. Gänzliche Streichung dieser
Anschaffung forderte eine Minderheit II Mazzone (gp, GE). Die Begründung war, dass
eine Differenz zum Erstrat geschaffen werden solle, was wiederum erlauben würde,
grundsätzlich über den Bedarf von Schutzwesten nachzudenken. Nach kurzer, jedoch
intensiver Debatte kamen die Anträge zur Abstimmung. Nachdem zunächst die beiden
Minderheitsanträge gegeneinander ausgemehrt worden waren, gelangte der obsiegende
Antrag Sommaruga (sp, GE) gegen den Mehrheitsantrag zur Abstimmung. Letzterer,
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sprich die bundesrätliche «Vollvariante» ohne Kürzung bei den Westen und einem
Kredit über CHF 848 Mio, wurde dann vom Plenum favorisiert. Die Forderung Mazzone
(gp, GE) nach einer weiteren Differenzbereinigung durch den Ständerat wurde also auch
so erfüllt. 

Ebenso umstritten präsentierte sich die Ausgangslage zum Bundesbeschluss über die
Rahmenkredite für Armeematerial. Der Ständerat hatte sich uneingeschränkt hinter die
Fassung des Bundesrates gestellt. Im Nationalrat gab es hingegen vier Gegenanträge:
Einen Minderheitsantrag Meyer (sp, ZH) aus der FK-NR, wonach rund CHF 73 Mio.
eingespart werden sollten und auf Munitionskäufe verzichtet werden sollte – zu
genehmigen wäre demnach ein Gesamtkredit von CHF 669.5 Mio. gegenüber den von
der Regierung beantragten CHF 742 Mio. Drei weitere Minderheitsanträge stammten
von SiK-NR-Mitgliedern. Eine Minderheit I Seiler Graf (sp, ZH) wollte eine kleine
Einsparung von CHF 5.5 Mio. erzielen, indem auf die Panzerkanonen-
Mehrzweckpatronen verzichtet wird: «Eine Panzerschlacht ist [...] nun wirklich kein
wahrscheinliches Szenario», argumentierte die Zürcherin. Die Minderheiten II und III
wurden beide von Lisa Mazzone (gp, GE) angeführt. Zunächst wollte sie diverse
Einsparungen im Bereich «Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung»
vornehmen und so circa CHF 50 Mio. zurücklegen. Der letzte Antrag lautete auf einen
fast vollständigen Verzicht der Ausgaben für Munition, wobei sich der betreffende
Kredit auf CHF 25 Mio. reduzieren würde und der Gesamtkredit mit knapp CHF 596
Mio. um fast CHF 150 Mio geringer ausfiele, als die vom Ständerat genehmigte Version.
Die Mehrheit beider Kommissionen stellte sich hinter den Entwurf des Bundesrates, der
auch von der Ständekammer genehmigt worden war. Sämtliche Minderheitsanträge
blieben in den jeweiligen Abstimmungen ohne Chance, wobei die geschlossen
stimmenden Fraktionen der Grünen und der SP nichts ausrichten konnten. Letztlich
wurde der Bundesbeschluss mit 140 zu 39 Stimmen bei 11 Enthaltungen angenommen.

Während in der Folge das Immobilienprogramm einstimmig und ohne Gegenanträge
genehmigt wurde, gab es bezüglich der Ausserdienststellung von Waffensystemen eine
Stimme der Opposition. Franz Grüter wollte verhindern, dass die 12-cm-Minenwerfer
dem Alteisen zugeführt werden; ein Antrag, den seine Fraktion unterstützte. Diese
Festungsminenwerfer seien eine nachhaltige Unterstützung der beweglichen Truppen,
die an neuralgischen Punkten installiert worden waren. Eine Erhaltung dieser Systeme
erachtete der Antragsteller als finanziell tragbare Lösung. Mit 67 Stimmen, vorwiegend
aus der SVP-Fraktion, unterlag der Antrag im Plenum jedoch deutlich gegen 114
Stimmen (bei drei Enthaltungen). Der Bundesbeschluss über die Ausserdienststellung
von Waffensystemen wurde sodann mit 182 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung
genehmigt. 27

Bevölkerungsschutz

Die Totalrevision des BZG gelangte zuerst in den Nationalrat, dessen vorberatende SiK
im Januar 2019 erstmals dazu Stellung nahm. Die Kommission stand geschlossen hinter
der Vorlage, es gab jedoch einzelne Aspekte, die sie genauer geprüft haben wollte,
weswegen sie eine Subkommission einsetzte. Trotz der weitgehend positiven
Rückmeldungen aus dem Vernehmlassungsverfahren brachten die Kantone noch
Vorbehalte vor, namentlich die Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr
(RK MZF). Wichtige Fragen betrafen die Rechtsetzungsdelegation, die Transparenz der
Kostenfolgen sowie strategische Grundlagen, wo es teilweise grössere Differenzen gab.

Im Mai tagte die Kommission erneut, wobei die inzwischen erzielten Fortschritte der
Subkommission beraten wurden. Verschiedene Anliegen der Kantone wurden nun doch
noch in die Vorlage eingearbeitet und dem Nationalrat als Änderungsanträge
unterbreitet, so dass nun – in den Worten der Kommission – eine konsensfähige
Vorlage geschmiedet worden sei. Die Anpassungen fielen bei den
Partnerorganisationen, den Zivilschutzaufgaben, dem Durchdienermodell sowie bei den
Ersatzbeiträgen und der Kostenteilung an. 
Die Kommissionsmehrheit war der Ansicht, dass auch der Zivildienst als
Partnerorganisation benannt werden solle, dies würde ihrer Ansicht nach die
Durchhaltefähigkeit des Gesamtsystems erhöhen. Bei den Zivilschutzaufgaben
beantragte die Kommission dem Plenum eine Kehrtwende: Der skizzierte Sanitätsdienst
solle aus dem Entwurf gestrichen werden, weil es keine konzeptionellen Grundlagen zur
Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems in Krisenlagen gebe. Das vom Bundesrat
angestrebte Durchdienermodell stiess ebenfalls auf Ablehnung, da es eine erhebliche
Aufstockung an Diensttagen für Schutzdienstpflichtige bedeuten würde – hier
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unterstützte nur eine Minderheit die bundesrätliche Version. In Sachen Schutzräume
hatte sich eine längere Debatte entfacht, wobei letztlich der Status quo obsiegte. Eine
Änderung wurde also zunächst verworfen. Die Kommission war der Meinung, dass das
bisherige Modell den Schutz der Bevölkerung in Krisen- und Katastrophenlagen am
besten gewährleiste. Eine Kommissionsminderheit wollte eine Abschaffung der
Schutzräume-Pflicht beantragen. Die Finanzierung durch Bund und Kantonen wurde
dahingehend angepasst, als der Bund die Auslagen für das Personalinformationssystem
(PISA) tragen soll. Mit all diesen Anträgen war die Vorlage bereit für die Debatte durch
den Nationalrat in der Sommersession. 

Im Nationalrat löste die Vorlage denn auch eine lange Debatte aus.
Kommissionssprecher Müller (fdp, SG) erläuterte summarisch die Vorarbeiten der
Kommission. Die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen zeigten sich in einer
Sache unanim: Eintreten war unbestritten. Hüben wie drüben zeigte man sich von der
Notwendigkeit dieser Totalrevision überzeugt. Verschiedene Differenzen gab es aber
bei einzelnen Artikeln. CVP-Sprecher Paganini (cvp, SG) sprach noch vor der
Detailberatung einen wesentlichen Punkt in der vorparlamentarischen
Entscheidfindung an. Er bemängelte den Prozess und die nötig gewordene
Subkommission, die sich in mehreren Sitzungen mit dem Gesetzesentwurf zu befassen
hatte und die Rolle einer Vermittlerin zwischen Bund und Kantonen übernehmen
musste. Tatsächlich war es überraschend, dass einer weitgehend wohlwollenden
Vernehmlassung derart starke Opposition durch die Kantone folgte. 
In der Detailberatung galt es also zunächst sämtliche Anträge der Kommission und
allfälliger Minderheiten zu klären. Erster Punkt war die Nennung und die Rolle des
Zivildienstes im Bereich der Partnerorganisationen und deren Aufträge im Krisenfall.
Der Nationalrat folgte hier der Kommissionsminderheit und verzichtete auf Antrag von
Verteidigungsministerin Amherd auf die Erwähnung des Zivildienstes.
Ausschlaggebendes Argument war, dass Zivildienstleistende nicht über die nötige
Ausbildung und Ausrüstung verfügten und überdies in Notlagen auch gar nicht alarmiert
werden könnten, weil entsprechende Kanäle fehlten. Damit blieb der Kreis der
Partnerorganisationen unverändert und umfasst weiterhin die Polizei, die Feuerwehr,
das Gesundheitswesen, technische Betriebe und den Zivilschutz. Auch in weiteren
Punkten folgte das Plenum seiner Kommission. So wurde der vom Bundesrat
vorgesehene Sanitätsdienst aus der Vorlage gestrichen sowie die Kosten für das PISA
beim Bund belassen, statt die Kantone daran zu beteiligen. Die Möglichkeit des
Durchdienens wurde verworfen und die Möglichkeit, aus dem Dienst ausgeschiedene
Schutzdienstleistende wieder zu aktivieren, wurde nur für den Fall bewaffneter
Konflikte ermöglicht. Zudem beschloss der Nationalrat eine Verkürzung der
Dienstpflicht, sie soll neu vom 19. bis zum 36. Altersjahr gelten – hier ging der Rat mit
der Regierung einig. Die Schutzraumpflicht war ein weiterer Punkt, der debattiert
wurde. Letztlich wurde entgegen einem Antrag Glättli (gp, ZH) am bisherigen System
festgehalten; der Grundsatz «eine Person, ein Schutzplatz» soll weiterhin bestand
haben. Weitere Minderheitenanträge blieben chancenlos. Eine Minderheit Seiler Graf
(sp, ZH) wollte eine Meldepflicht für Störfälle an kritischen Infrastrukturen einführen,
womit sie vor allem auf die Herausforderungen und Bedrohungen im Cyberbereich
fokussierte und eine «Kultur des Risikomanagements» vorantreiben wollte. Bundesrätin
Amherd gab hierzu zu bedenken, dass derlei Fragen in der Bearbeitung der Nationalen
Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen 2018-2022 bereits angegangen würden.
Die Argumentation der Kommissionsmehrheit, dass so ein Aspekt nicht in das BZG
gehöre, verfing offenbar. 
Letztlich wurde der nationalrätliche Entwurf mit 181 Stimmen einstimmig dem Ständerat
überwiesen. Gegen den Willen der Regierung entschied sich der Rat zudem, die Motion
Müller (fdp, SG; Mo. 14.3590) bezüglich der Ausgestaltung der Wehrpflichtersatzabgabe
für Zivilschutzleistende nicht abzuschreiben. 28
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Wirtschaft

Landwirtschaft

Jagd

Dass der Bund beauftragt wird in Form eines Berichtes zu überprüfen, was für die
Einführung einer eidgenössischen Jagdberechtigung verändert werden müsste,
forderte Martin Landolt (bdp, GL) in Form eines Postulats. Ziel wäre, dass die
kantonalen Jagdfähigkeitsprüfungen künftig zu einer eidgenössischen Jagdberechtigung
führten, um der heute mobileren Gesellschaft besser gerecht zu werden. In der
Diskussion im Nationalrat erläuterte der Postulant nochmals seine Forderung. Ähnlich
wie beim Fahrausweis solle eine auf kantonaler Ebene bestandene Jagdprüfung auch in
den anderen Kantonen anerkannt werden. Um aber zu verhindern, dass in einzelnen
jagdtechnisch besonders attraktiven Kantonen zu stark gejagt werde, sei es wichtig,
dass die Erteilung der Jagdberechtigung Sache der Kantone bleibe. Der Bundesrat
beantragte das Postulat zur Annahme. Gegen die Erstellung des Berichts wehrte sich
der Walliser CVP-Nationalrat Yannick Buttet. Er kritisierte, dass die Idee den
Föderalismus untergrabe und nicht mit dem Jagdgesetz und der Bundesverfassung
vereinbar sei. Das Postulat wurde mit der Zustimmung von 92 Ratsmitgliedern bei 90
Gegenstimmen (5 Enthaltungen) knapp angenommen. 29

POSTULAT
DATUM: 16.06.2016
LAURA SALATHE

Tierische Produktion

Im Dezember 2015 reichte der CVP-Nationalrat Yannik Buttet (VS) eine
parlamentarische Initiative ein, welche fordert, dass die Einfuhr von Halalfleisch von
Tieren, die ohne Betäubung geschlachtet wurden, stärker reguliert wird. Einerseits soll
das Fleisch obligatorisch in der gesamten Verarbeitungskette als solches deklariert
werden müssen, andererseits sollen die durchschnittlichen Zuschlagspreise für die
Teilzollkontingente von Halalfleisch erhöht werden. 
In der Schweiz ist es seit 1893 verboten Säugetiere ohne vorgängige Betäubung zu
schlachten. Um aber die Religionsfreiheit nicht zu verletzen, wurde es den jüdischen
und muslimischen Gemeinschaften erlaubt, im Ausland zu günstigen Zollkonditionen
koscheres Fleisch bzw. Halalfleisch zuzukaufen. Diese vergünstigten Zollkonditionen für
Halalfleisch werden mit der parlamentarischen Initiative in Frage gestellt.
Problematisch sei laut Befürworter der Initiative vor allem, dass das geschächtete
Fleisch dank den besseren Zollbedingungen, viel günstiger importiert werden könne als
das übrige, nicht in religiösem Kontext geschlachtete Fleisch. Das Fleisch könne so
billiger an den Endkunden verkauft werden und habe damit einen ungerechtfertigten
Marktvorteil. Bisher wurde in der Gesetzgebung der Vertrieb von Halalfleisch nur bis zur
ersten Stufe nach der Einfuhr geregelt. So sei es einfach, dass Fleisch auch ausserhalb
der muslimischen Gemeinschaft zu verkaufen, so die Argumentation des Initianten.
Die WBK-Kommissionen des National- und Ständerates waren sich in der Vorberatung
uneinig in ihrem Urteil. Die erstberatende WBK-NR hatte die Vorlage geprüft und fällte
den Entschluss, sich der Einschätzung des Initianten anzuschliessen und beantragte
Ende Juni 2016 der Initiative Folge zu geben. Nach gegensätzlichem Urteil der WBK-SR,
wurde die parlamentarische Initiative am Mitte Februar 2017 nochmals von der WBK-NR
besprochen und noch einmal mit 13 zu 5 Stimmen bei 3 Enthaltungen befürwortet. Die
Minderheit der Kommission kritisierte, dass der alleinige Fokus der Vorlage auf
Halalfleisch läge.
Dieser Ansicht schloss sich die Mehrheit der WBK-SR an. Sie sah keinen
Handlungsbedarf und argumentierten weiter, dass die Preisunterschiede auch darauf
zurückzuführen seien, dass es sich beim importierten Halalfleisch oft nicht um
Edelstücke handle, sondern es in der Regel günstigere Stücke seien. Auch die WBK-SR
beriet zweimal über das Anliegen und kam beide Male (am 10.10.2016 und am 15.05.2017)
zum Entschluss der parlamentarischen Initiative keine Zustimmung zu geben. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.10.2016
LAURA SALATHE

Im Nationalrat war der Tierschutz bei der Diskussion um die parlamentarische Initiative
„Einfuhr von Halalfleisch von Tieren, die ohne Betäubung geschlachtet wurden“
zentraler Teil der Argumentation beider Seiten. Die Befürworterinnen und Befürworter
der Initiative von CVP-Nationalrat Yannick Buttet (VS) kritisierten die qualvolle Art der
Tötung bei einer Schächtung und verlangten, dass das Fleisch auf jeder Etappe des
Verkaufsweges entsprechend deklariert werden solle, damit die Konsumentinnen und
Konsumenten wüssten, um was für Fleisch es sich handle. Zusätzlich sollen die finanziell
besseren Zollbedingungen so angepasst werden, dass kein Marktvorteil mehr bestehe.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.05.2017
LAURA SALATHE
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Die Gegenseite ging zwar darin einig, dass eine Schächtung ohne vorherige Betäubung
nicht den Schweizer Tierschutzrichtlinien entspreche, bemängelte aber die Umsetzung
des Anliegens. Besser wäre es, wenn im Allgemeinen Fleisch, welches nicht
tierschutzkonform produziert wurde, auch als solches deklariert werden müsste. So
gebe es beispielsweise eine Betäubungspflicht vor der Schlachtung bis heute nur in der
Schweiz, in Liechtenstein, Island, Norwegen, Schweden und Neuseeland. Es werde also
viel Fleisch aus Ländern importiert, in denen keine Betäubungspflicht gelte, und die
auch nach Annahme der Initiative die Art der Schlachtung nicht deklarieren müssten.
Eine parlamentarische Initiative (13.449) die forderte, dass alle Produkte aus getöteten
Tieren, welche nicht nach den Standards des Schweizer Tierschutzgesetzes produziert
wurden entsprechend deklariert werden müssen, wurde im Vorjahr vom Nationalrat
abgelehnt.
Die Abstimmung zur parlamentarischen Initiative zur Einfuhr von Halalfleisch spaltete
einen Grossteil der Fraktionen. Die Fraktionen der FDP, der Grünen und der
Sozialdemokraten stimmten jeweils etwa zur Hälfte dafür beziehungsweise dagegen, die
Fraktionen der BDP und der SVP stimmten mehrheitlich dafür, der Initiative Folge zu
geben. Geschlossen standen nur die Grünliberale Fraktion gegen sowie die Fraktion der
CVP für die Unterstützung des Anliegens. Insgesamt entschied der Nationalrat mit 117 zu
40 Stimmen (bei 20 Enthaltungen) der parlamentarischen Initiative Folge zu geben. 31

Mit annähernd identischen Argumenten wie zuvor schon in der nationalrätlichen
Debatte, diskutierten auch die Ständeratsmitglieder über die parlamentarische
Initiative  „Einfuhr von Halalfleisch von Tieren, die ohne Betäubung geschlachtet
wurden" des Walliser Nationalrats Yannick Buttet (cvp). Trotz gegenteiliger Empfehlung
ihrer WBK entschied sich die kleine Kammer mit 22 zu 9 Stimmen (2 Enthaltungen)
deutlich dafür, der Initiative Folge zu geben. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2017
LAURA SALATHE

La CSEC-CN a lancé la procédure de consultation quant à la mise en application de
l'initiative parlementaire Buttet (pdc, VS) qui demande une régulation plus stricte de
l'importation de la viande obtenue par abattage sans étourdissement. La commission a
décidé d'intervenir par voie de révision législative, en modifiant la loi sur l'agriculture,
de telle sorte que «la viande kasher et halal importée dans le cadre des contingents
tarifaires partiels destinés aux communautés juive et musulmane soit déclarée comme
telle». Cela permettra de fournir une meilleure information aux consommateurs et
consommatrices. Elle a, par contre, décidé de ne pas intervenir sur le prix des produits
importés. La procédure de consultation se termine le 23 août 2019, et permettra à la
commission en charge de prendre les différents avis émanant des organisations
concernées ainsi que de la société civile en compte.
Afin de pouvoir mener le changement législatif à son terme, la CSEC-CN demande aux
chambres de prolonger de deux ans le délai de traitement de l'initiative. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.05.2019
KAREL ZIEHLI

Pflanzliche Produktion

Wie Nationalrat Yannick Buttet (cvp, VS) feststellte, sind die Marktstände der Schweizer
Obst- und Gemüsehändler an internationalen Handelsmessen deutlich kleiner und
bescheidener als diejenigen der Schweizer Importförderungsprogramme (SIPPO),
welche mit finanziellen Mitteln den Import von landwirtschaftlichen Produkten aus
Entwicklungsländern in die Schweiz fördern. Um diesem Sachverhalt entgegenzuwirken,
forderte Buttet in einer Motion mit dem Titel „Obst- und Gemüsehandel. Förderung
der Schweizer Marktteilnehmer" den Bund dazu auf, ebenso viele finanzielle Mittel für
die Förderung der Marktstände der Schweizer Obst- und Gemüsehändler zu sprechen,
wie für die Marktstände der SIPPO ausgegeben werden.
Der Bundesrat wies die Forderung zurück, mit der Begründung, dass der Schweizer
Obstverband und der Verband Schweizer Gemüseproduzenten zusammen jährlich rund
CHF 3 Mio. subsidiäre Finanzhilfen erhielten und der Bund zusätzlich bereits bis zu 50
Prozent der Finanzierung der Messestände der Schweizer Gemüse- und
Obstproduzenten übernehme. Wie viel Geld für die Messestände auf internationalen
Handelsmessen ausgegeben wird, sollen die Verbände weiterhin selber entscheiden
können. Eine Kopplung an das Budget der SIPPO-Stände wäre daher nicht sachgerecht,
so die Begründung der Regierung.
Der Nationalrat sah dies zum grossen Teil ähnlich und lehnte die Motion mit 132 zu 28
Stimmen bei 18 Enthaltungen ab. Nur die Mitglieder der CVP-Fraktion stellten sich
mehrheitlich hinter das Anliegen. 34

MOTION
DATUM: 04.03.2015
LAURA SALATHE
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Tierhaltung, -versuche und -schutz

Le député socialiste Matthias Aebischer (ps, BE) a déposé une motion demandant au
Conseil fédéral d'Interdire l'importation de produits provenant d'animaux ayant subi
de mauvais traitements, en tenant compte des engagements internationaux en la
matière. Celui-ci présente sa proposition comme relevant du domaine de la logique
plus que de la politique. En effet, le député bernois estime que les normes auxquelles
les producteurs et productrices suisses doivent se soumettre devraient logiquement
aussi être en vigueur pour les produits importés – un raisonnement qui se retrouve
également dans l'initiative Fair-Food. Il précise, par ailleurs, que la loi sur l'agriculture
(LAgr) permettrait d'agir par le biais de déclarations obligatoires, de hausses des
barrières douanières ou par une interdiction d'importation. A la critique du Conseil
fédéral d'une augmentation de la charge administrative, Matthias Aebischer répond que
les autorités n'ont pas l'air de trouver problématique le fait que les paysannes et
paysans suisses doivent s'y soumettre. 
Le conseiller fédéral Alain Berset, expliquant la proposition de rejet de la motion par
l'exécutif, argumente en relevant que la protection des animaux en Suisse est, en
comparaison avec les autres pays, élevée et qu'un niveau moindre de protection des
animaux ne veut pas automatiquement dire que ceux-ci ont souffert de mauvais
traitements. De plus, le contrôle des produits importés générerait une lourde charge
administrative autant à la frontière qu'en cas de contrôle à l'étranger. De plus, il
faudrait vérifier si une interdiction ne contreviendrait pas aux accords signés par la
Suisse dans le cadre du GATT ou de l'accord bilatéral avec l'UE en ce qui concerne les
échanges de produits agricoles. Finalement, le Conseil fédéral estime que cela relève
de la responsabilité du consommateur, qui est seul à juger de sa volonté de consommer
ce type de biens. Pour cela, Alain Berset note l'importance de fournir des informations
nécessaires aux consommateurs et estime que cette voie est celle à privilégier. 
Le Conseil national décide de ne pas suivre l'avis du Conseil fédéral et accepte la
motion Aebischer par une majorité de 97 voix contre 77 et un nombre assez élevé
d'abstentions (17). A l'exception du PLR, les soutiens proviennent de tous les bords
politiques – une grande partie des élues et élus romands de l'UDC soutenant le
motionnaire. 
Une fois cette décision prise, les médias se sont fait l'écho des parlementaires ayant
regretté leur vote, ceux-ci ne s'étant pas aperçu que cette motion visait également
l'importation de foie-gras ou de cuisses de grenouille. D'après le député Yannick Buttet
(pdc, VS), aucun élu de droite n'aurait accepté cette motion, eux qui pensaient surtout
soutenir la paysannerie suisse par ce biais. 35

MOTION
DATUM: 07.06.2017
KAREL ZIEHLI

Öffentliche Finanzen

Finanzausgleich

Im Sommer 2017 reichte Albert Vitali (fdp, LU) ein Postulat ein, gemäss dem der
Bundesrat einen Bericht zu den Möglichkeiten der Optimierung des nationalen
Finanzausgleichs verfassen soll. Der Ressourcenausgleich zwischen den Kantonen soll
zukünftig Anreize für eine Verbesserung der finanziellen Leistungsfähigkeit beinhalten.
Das Postulat nahm Ideen einer politischen Arbeitsgruppe der Kantone unter anderem
bezüglich einer gesetzlich garantierten Mindestausstattung sowie einer verstärkten
Orientierung der Ausgleichssumme an der tatsächlichen Entwicklung der finanziellen
Leistungsfähigkeit der Kantone auf. Der Bundesrat argumentierte, dass ihm die KdK im
März 2017 bereits einen „neuen Mechanismus zur Festlegung der Dotation des
Ressourcenausgleichs” vorgeschlagen habe, welcher die Anreize für die
ressourcenschwächsten Kantone steigern sollte. Diesen und andere Vorschläge prüfe
der Bundesrat im Rahmen des Wirksamkeitsberichts 2016-2019, folglich empfahl er das
Anliegen zur Annahme. Nachdem Yannick Buttet (cvp, VS) das Postulat in der
Herbstsession 2017 noch bekämpft hatte, konnte er seine Position in der Wintersession
2017 aufgrund seiner Abwesenheit nicht vertreten. In der Folge nahm der Nationalrat
das Postulat mit 126 zu 57 Stimmen – gegen den Widerstand der SP-Fraktion, einer
Mehrheit der Grünen-Fraktion, aber nur von vereinzelten Mitgliedern der CVP-Fraktion
– deutlich an. 36

POSTULAT
DATUM: 13.12.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Der Bund als Vorbild bei der Elektromobilität – dieses Ziel verfolgte Nationalrat Buttet
(cvp, VS) mit einer im März 2016 eingereichten Motion. Diese beauftragt den Bundesrat,
alle Organe des Bundes dazu zu verpflichten, im Rahmen des wirtschaftlich und
technisch Möglichen die Elektromobilität zu bevorzugen. Der Bundesrat beantragte im
Mai 2016 die Ablehnung der Motion. Der Bund habe seine Vorbildfunktion bezüglich der
Elektromobilität schon im Bericht zur Motion der UREK-NR von 2012 anerkannt, sei
aber der Meinung, dieser Funktion mit verschiedenen Mitteln – etwa der
Energiestrategie 2050, der Gruppe Energie-Vorbild Bund und des Programms
Ressourcen- und Umweltmanagement der Bundesverwaltung, Rumba – schon gerecht
zu werden. Der Nationalrat nahm das Geschäft jedoch ohne Diskussion mit 122 zu 60
Stimmen (keine Enthaltungen) an, wobei die ablehnenden Stimmen aus der SVP-
Fraktion (59) stammten und von einer abweichenden Stimme aus der FDP ergänzt
wurden, während alle anderen Fraktionen zustimmten. 37

MOTION
DATUM: 16.03.2017
NIKLAUS BIERI

Während die Motion Buttet (cvp, VS) „Der Bund als Vorbild bei der Elektromobilität“ im
Nationalrat diskussionslos angenommen worden war, führte das Anliegen im September
2017 in der kleinen Kammer zu einer angeregten Debatte über Sinn und Unsinn von
derartigen Vorgaben, an deren Ende sich der Ständerat über den Antrag des
Bundesrates und den Antrag seiner KVF hinwegsetzte und die Motion mit 22 zu 19
Stimmen annahm. 38

MOTION
DATUM: 25.09.2017
NIKLAUS BIERI

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Comme pour l'initiative cantonale des Grisons, la majorité des membres de la  CEATE-
CN estime que la demande du canton du Valais enfreindrait le principe de la séparation
entre zones constructibles et non constructibles. De plus, cela ouvrirait la voie pour la
transformation d'anciennes constructions agricoles en habitations. Elle décide de ne
pas donner suite à l'initiative cantonale, par 15 voix contre 9. Toutefois, elle adhère à
l'idée sous-jacente de la motion déposée par la CEATE-CE, à savoir d'autoriser la
transformation en habitations des bâtisses agricoles, pour autant que leur plan
directeur en prévoie la réglementation et que ces transformations n’entraînent aucun
coût ni obligation supplémentaire pour les pouvoirs publics. Une large minorité se
composant de huit membres de l'UDC et de Yannick Buttet (pdc, VS) propose au Conseil
national de donner suite aux initiatives grisones et valaisannes. Lors du passage au
Conseil national, par 102 voix contre 55 et 2 absentions, la proposition de la majorité
l'emporte. Suite à une demande, le vote est répété. Le résultat du premier vote est
finalement confirmé, avec 109 voix contre 82 et 3 abstentions. L'initiative valaisanne
pour la réaffectation des bâtiments agricoles en habitation est liquidée, comme celle
des Grisons. La motion de  la CEATE-CE est adoptée. 39

STANDESINITIATIVE
DATUM: 27.02.2018
DIANE PORCELLANA

Bodenrecht

Kurz vor der nationalrätlichen Beratung des Bundesgesetzes über Zweitwohnungen
zeigten sich bürgerliche Parlamentarier vor dem Hintergrund der immer lauter
werdenden Referendumsdrohung kompromissbereit: Nicht nur metaphorisch sondern
tatsächlich in letzter Minute, nämlich am Vorabend der Nationalratsdebatte in der
Frühjahrssession 2015, gelang es durch Einlenken der FDP-Fraktionschefin Huber (fdp,
UR) und des SVP-Fraktionschefs Amstutz (svp, BE) tatsächlich, ausserhalb des
Parlaments einen Kompromiss mit Vera Weber zu erzielen. Der CVP-Vertreter und
Kommissionssprecher Yannick Buttet (cvp, VS), der dem Treffen ebenfalls beigewohnt
hatte, verliess dieses frühzeitig und empört darüber, vor beschlossene Tatsachen
gestellt worden zu sein, welche seiner Meinung nach nicht einer "pragmatischen
Umsetzung" entsprachen. Die SVP hätte den Deal alleine mit Helvetia Nostra eingefädelt
und die Mitteparteien aussen vorgelassen. Ferner unterstellte Buttet der SVP, rein aus
Eigeninteresse gehandelt zu haben, um auch bei ihren eigenen Initiativen weiterhin
einen harten Kurs legitimieren zu können. Gegenüber der NZZ beteuerte Nationalrat

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.03.2015
MARLÈNE GERBER
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Killer (svp, AG), man hätte lediglich rasch möglichst die vorherrschende
Rechtsunsicherheit beheben wollen. Der Kompromiss sieht drei Zugeständnisse an die
Initianten vor: Erstens soll in Gemeinden, die ihr Kontingent ausgeschöpft haben, auch
das Anbieten des Objekts auf einer Vertriebsplattform keinen Zweitwohnungsbau
legitimieren. Zweitens sollen nicht mehr in Betrieb stehende Hotelanlagen, die ein
Vierteljahrhundert oder länger bewirtschaftet wurden, nur zu 50% in nicht der
Nutzungsbeschränkung unterstehende Zweitwohnungen umgewandelt werden dürfen.
Schliesslich verlangte der Kompromiss den Verzicht auf den dehnbaren Begriff der
"erhaltenswerten Bauten", wenn es darum geht, bestehende Bauten auch in
Gemeinden mit ausgeschöpftem Kontingent in Zweitwohnungen umzuwandeln. Anstelle
dessen soll die Umwandlung in nicht der Nutzungsbeschränkung unterstehende
Wohnungen nur in geschützten und "ortsbildprägenden" Bauten möglich sein. Der
Begriff "ortsbildprägend" gilt als deutlich klarer und enger umrissen als der Begriff
"erhaltenswert". Im Gegenzug verpflichtete sich Vera Weber, auf das Ergreifen des
Referendums zu verzichten.
In der sich über zwei Tage erstreckenden Sitzung im Nationalrat waren es in der Folge
nur die CVP und die BDP, die eine harte Linie fuhren und die Interessen ihrer
Stammwählerschaft vertraten. Hans Grunder (bdp, BE) kritisierte das Umschwenken der
SVP-Fraktion, nachdem deren Kommissionsmitglieder in den Vorberatungen im Namen
der Mehrheit noch für eine Beibehaltung oder gar Aufweichung des ständerätlichen
Kurses plädiert hatten, worauf der SVP-Fraktionspräsident in ein Kreuzfeuer von
diversen Fragen verschiedenster Seiten geriet. Zu Beginn der Beratungen hatte die
grosse Kammer über zwei Anträge der Ratslinken zu bestimmen, welche die
Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat forderten, verbunden mit den Aufträgen,
einen Entwurf auszuarbeiten, der den Volkswillen ernst nehme, und eine qualitativ
hochstehendere und klarere Gesetzesgrundlage zu schaffen. In der Begründung seines
Minderheitsantrages liess Roger Nordmann (sp, VD) verlauten, er habe während seiner
ganzen parlamentarischen Karriere noch nie einen so geschraubten Gesetzestext
gesehen wie der Vorliegende und mehr noch: "Il est difficile d'y reconnaître un texte
légal". Über die geschlossen für die Rückweisung votierenden Fraktionen der SP und
der Grünen hinaus fand das Anliegen jedoch bei keinem weiteren Ratsmitglied
Zustimmung, womit dieses klar abgelehnt wurde. Im Anschluss stellte sich die Linke und
ebenso die GLP hinter die gesetzesverschärfenden Anträge Huber/Amstutz, welche aus
diesem Grund mit komfortablen Mehrheiten angenommen werden konnten. Lediglich
die geschlossen auftretende Fraktion der BDP, eine beinahe geeinte CVP-Fraktion
sowie vereinzelte Mitglieder der SVP stellten sich gegen den ausserparlamentarisch
ausgehandelten Kompromiss. Auch Bundesrätin Leuthard zeigte sich im Grunde
zufrieden mit der Kompromisslösung, jedoch nicht ohne zu betonen, dass sie es
begrüsst hätte, wenn diese den Beratungen in der Kommission entsprungen wäre, da
die Auslotung gangbarer Möglichkeiten eigentlich zur Aufgabe der
Legislativkommissionen gehöre. Darüber hinaus zeigte sich die Bundesrätin irritiert ob
dem verklausulierten Regelwerk: Der Kompromiss schränke die Umnutzung
bestehender Wohnungen in Hotelbauten im Artikel 9 Absatz 2 nun zwar ein; in den
Absätzen 1bis und 1ter erlaube ein ständerätlicher Zusatz Hotelbesitzern jedoch gar den
Neubau von Zweitwohnungen in Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über
20%. Da letztere Regelung nicht Teil des ausgehandelten Kompromisses war, unterlag
ein links-grüner Minderheitsantrag zur Streichung dieser Absätze. Nur die GLP-Fraktion
unterstützte diesen Antrag.
Ferner beschloss der Nationalrat weitere Abweichungen zur Fassung des Ständerates
und schickte den von der ursprünglichen Mehrheit der UREK-NR gestellten Antrag auf
Dringlichkeit mit 173 zu 22 Stimmen klar bachab, wobei der Rat der Minderheit Jans (sp,
BS) folgte. Für die Dringlichkeitsklausel setzte sich die Hälfte der CVP-Fraktion sowie
eine Minderheit der SVP-Fraktion ein. Zum Schluss der Beratung gab Roger Nordmann
(sp, VD) im Namen der SP-Fraktion bekannt, die SP werde diesen Kompromiss in der
Schlussabstimmung unterstützen, sofern der Ständerat auf den Kompromiss
einschwenke. Mit 143 zu 6 Stimmen bei nicht weniger als 47 Enthaltungen
verabschiedete der Nationalrat den so veränderten Entwurf nach der
Gesamtabstimmung in die Differenzbereinigung. Neben einzelnen Vertretern der FDP
und SVP sowie den grossmehrheitlichen Fraktionen der CVP und BDP enthielt sich die
Grüne Fraktion komplett der Stimme. 40
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Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

Quelques jours seulement après l’acceptation par le peuple de la révision de la loi sur le
travail (voir ci-dessus), le Conseil national s’est prononcé en septembre en faveur d’une
motion Buttet (pdc, VS) visant à permettre 
l’occupation d’employés le dimanche et les jours fériés dans le commerce de
proximité en zones périphériques. Le texte auquel le Conseil fédéral avait émis un avis
négatif, exige que ce dernier introduise dans la législation sur le travail une dérogation
en matière de durée du travail et de repos. Le Conseil des Etats ne s’est pas prononcé
sur cet objet en 2013. 41

MOTION
DATUM: 25.09.2013
LAURENT BERNHARD

Arbeitnehmerschutz

Le postulat, déposé par Yannick Buttet (pdc, VS), puis repris par Benjamin Roduit (pdc,
VS), porte sur la lutte contre le dumping social et salarial. Le Conseil fédéral est chargé
d'examiner les mesures prises par les Etats membres de l'UE en application de la
directive sur les travailleurs détachés et de les mettre en parallèle avec les mesures
d'accompagnement prises en Suisse dans le cadre de l'accord sur la libre-circulation
des personnes. Les parlementaires valaisans doutent de l'application des directives
européennes par les Etats membres.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat. D'une part, une nouvelle directive
concernant le détachement de travailleurs a été élaborée par la Commission
européenne afin d'en améliorer l'exécution. Elle rédige actuellement un premier
rapport d'évaluation de la mise en œuvre dans les Etats membres. Ainsi, le rapport
pourra être utilisé comme base de comparaison. D'autre part, le Conseil fédéral
rappelle que les prescriptions de l'UE ont été respectées lors de sa réponse au postulat
Müller (07.3901). Finalement, la comparaison est rendue difficile en raison de l'unicité
de l'approche suisse, caractérisée par une exécution duale reposant sur une
participation déterminante des partenaires sociaux, et de la reprise partielle des
dispositions relatives à la libre prestation de services.
Lors du passage au Conseil national, le postulat est adopté par 142 voix contre 37 et 5
abstentions. Le Conseil fédéral devra donc procéder à la comparaison. 42

POSTULAT
DATUM: 21.03.2019
DIANE PORCELLANA

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Lors de la session de printemps 2016, les députés ont mené un débat portant sur la
modernisation du droit de la famille et notamment la possibilité d'introduire un PACS
pour la Suisse. Trois objets y ont été traités: le postulat d'Andrea Caroni (plr, AR) (Po.
15.3431) et celui de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du
Conseil national (CSEC-CN), portant sur le PACS (Po. 15.4082); ainsi qu'une motion
encourageant le Conseil fédéral à moderniser le droit de la famille en se fondant sur
des travaux scientifiques (Mo. 15.4081). Le premier orateur a été le député Hans-Peter
Portmann (plr, ZH), qui avait repris le postulat Caroni, ce dernier ayant été entretemps
élu au Conseil des Etats. Il justifie la mise en commun des différents objets par la
nécessité d'une adaptation du droit de la famille aux nouvelles réalités sociales, en
arguant notamment que les formes d'union évoluent, comme le démontre
l'augmentation des couples concubins face aux couples mariés. Le député y voit la
nécessité d'un entre-deux, à savoir la possibilité d'une forme de partenariat enregistré
pour les couples hétérosexuels également. C'est pour cela qu'il demande au Conseil
fédéral un rapport qui serait un plan d'action, scientifiquement fondé, sur les
possibilités d'évolution du droit civil en ce qui concerne les formes d'union. Le député
Matthias Reynard (ps, VS) s'exprime au nom de la Commission de la science, de
l'éducation et de la culture, qui a donné un préavis favorable aux trois objets. Une
minorité, représentée par plusieurs membres des groupes PDC et UDC s'opposent aux
trois propositions, et sont représentés durant le débat par la députée Verena Herzog
(udc,TG). Dans sa prise de parole, elle exprime l'importance et l'actualité du mariage
comme institution, et estime que les objets proposés au parlement le mettent en
danger. L'adoption d'un PACS pour tout le monde revient pour elle à accepter une
solution "light", qui met en danger le besoin de stabilité des enfants dans une famille.

POSTULAT
DATUM: 15.03.2016
SOPHIE GUIGNARD
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Le député Yannick Buttet (pdc, VS) prend la parole pour soutenir la minorité, n'hésitant
pas à dénoncer un "lobby homosexuel" qui pousserait les députés à faire des
concessions inutiles. C'est la conseillère fédérale Sommaruga qui est chargée de
représenter la position des sept sages. Dans son allocution, elle propose de rejeter la
motion de la Commission, qui demande la rédaction d'un nouveau rapport sur la
modernisation du droit de la famille, estimant que le travail effectué par le Conseil
fédéral en réponse au postulat Fehr est suffisant. Elle se montre cependant favoarble à
l'introduction d'un PACS, précisant au passage que l'introduction d'une nouvelle forme
d'union n'annule en aucun cas les autres, qui pourront continuer à être usitées par
ceux qui le souhaitent. Au moment du vote, la motion de la Commission a été rejetée
par 100 voix contre 83, avec 4 abstentions. Le postulat de la Commission a obtenu 96
voix favorables contre 83 avec 7 abstentions. Enfin, le postulat Caroni a obtenu 96 voix
pour, 82 contre et 9 abstentions. 43

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Nach der schon Ende 2013 gemachten Ankündigung von Christophe Darbellay (cvp, VS),
per Ende Legislatur sowohl von seinem Amt als Nationalrat als auch als CVP-Präsident
zurückzutreten, tat sich parteiintern lange Zeit nicht viel hinsichtlich Nachfolge für das
CVP-Präsidium. Die Medien vermuteten Anfang 2015, dass Darbellay wohl noch ein Jahr
anhängen werde, weil die Neubesetzung bisher so harzig verlaufen sei. Als dieser
allerdings öffentlich verneinte, weil er sich ganz auf seine Kandidatur für die Walliser
Kantonsregierung 2017 konzentrieren wolle, und innerhalb der CVP auf einen Plan für
die Wachablösung gedrängt wurde, fing das Kandidatenkarussell dann doch langsam an
zu drehen. Freilich sagten zuerst zahlreiche potenzielle Kandidierende ab: Stefan
Müller-Altermatt (cvp, SO) und Martin Candinas (cvp, GR) gaben berufliche und familiäre
Gründe an, die gegen eine Präsidentschaft sprächen, und auch Elisabeth Schneider-
Schneiter (cvp, BL) und Viola Amherd (cvp, VS) wollten sich nicht zur Verfügung stellen.
Als Kronfavoriten wurden in der Presse Pirmin Bischof (cvp, SO), Filippo Lombardi (cvp,
TI) und Gerhard Pfister (cvp, ZG) gehandelt. Lange hielten sich aber auch diese drei
bedeckt bezüglich der Frage, ob sie überhaupt Ambitionen auf das Amt hegten. Dies
führte in den Medien zu zahlreichen Spekulationen. Pfister wolle eine Art Philipp Müller
(fdp, AG) der CVP werden und diese auf eine härtere Rechtsposition führen, während
Lombardi Ambitionen habe, einst Doris Leuthard zu beerben, kommentierte etwa die
Aargauer Zeitung das lange Schweigen. Für beides dürfe man sich nicht zu früh in
Stellung bringen. Die NZZ forderte hingegen «Ordnung für den Hühnerhaufen»: Der
neue Präsident werde eine entscheidende Rolle bei der Neuausrichtung der Partei
spielen, die momentan in ganz verschiedene Richtungen strebe. 
Mitte Dezember 2015 gab die CVP dann bekannt, eine Findungskommission bestehend
aus Konrad Graber (cvp, LU), Filippo Lombardi, Viola Amherd, Marco Romano (cvp, TI)
sowie Christophe Darbellay einzusetzen, die bis im Frühling mögliche Kandidierende
präsentieren wolle. Bis Mitte Februar 2016 konnten Bewerbungen eingereicht werden.
Schon kurz vor dieser Ankündigung wurde durch eine Indiskretion bekannt, dass sich
Gerhard Pfister zur Verfügung stellen wollte. Er habe seine Kandidatur eigentlich erst im
Januar 2016 ankündigen wollen, so Pfister. In den Medien wurde der Zuger als
konservativer Politiker beschrieben, der am rechten Rand der Partei politisiere. Dies
käme vor allem der SVP zupass, urteilte etwa der Tages-Anzeiger. Neben Pfister meldete
niemand weiteres Ambitionen an und Mitte Februar verkündete die
Findungskommission, dass sich insgesamt 13 Personen für das CVP-Präsidium
beworben hätten, darunter «eine für das Amt des Präsidenten». 
Ohne Konkurrenz wurde Gerhard Pfister schliesslich an der Delegiertenversammlung
Ende April 2016 in Winterthur mit 340 von 376 Stimmen zum neuen Parteipräsidenten
gekürt. Der ehemalige Zuger Kantonsrat (1998-2003) und seit 2003 im Nationalrat
sitzende Pfister versprach, alles zu tun, was der CVP Erfolg bringe. Der nach 10-jähriger
Amtszeit scheidende Präsident Christophe Darbellay wurde mit Applaus verabschiedet,
der lauf Sonntags-Blick «eine Minute und 14 Sekunden» dauerte. 
Ins erweiterte Präsidium wurden zudem Yannick Buttet (cvp, VS) und Ida Glanzmann-
Hunkeler (cvp, LU) als Vizepräsident und Vizepräsidentin sowie die weiteren nationalen
Parlamentsmitglieder Pirmin Bischof, Martin Candinas, Stefan Müller-Altermatt,
Elisabeth Schneider-Schneiter und Anne Seydoux-Christe (cvp, JU) und kantonalen
Vertretungen Marianne Binder-Keller (AG, cvp) und Tino Schneider (GR, cvp) gewählt.
Als Fraktionspräsident gehörte auch Filippo Lombardi von Amtes wegen dem Präsidium

PARTEICHRONIK
DATUM: 23.04.2016
MARC BÜHLMANN
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an. 44

Linke und ökologische Parteien

Die SP muste bei den Nationalratswahlen 2019 eine Niederlage einstecken und
erreichte – gemäss verschiedenen Zeitungen – die tiefste Parteistärke auf nationaler
Ebene seit Einführung des Proporzwalhrechts 1919. Die Partei verzeichnete in den
Nationalratswahlen 2019 einen Stimmenanteil von 16.8 Prozent. In der Tat war dies das
schlechteste Ergebnis der Partei seit 1919. Seit 2007 erreichten die Sozialdemokraten
stets eine Parteistärke von ca. 18/19 Prozent. Die SP verlor im Vergleich zu 2015 zwei
Prozentpunkte und vier Sitze (neu: 39 Sitze), blieb aber trotzdem die zweitstärkste
Partei im Nationalrat nach der SVP. 
Parteipräsident Christian Levrat (sp, FR) zeigte sich nicht zufrieden über das Resultat –
wie er gegenüber der Presse betonte. Er erklärte den Rückgang damit, dass die SP einen
Teil ihrer Wähler und Wählerinnen an die Grünen verloren habe. Weil diese Personen
ein starkes Signal für die Umwelt hätten setzen wollen, hätten sie trotz ähnlicher
Positionen die Grünen statt der SP gewählt, da die Grünen das «grün» bereits im
Namen hätten. Die SP sei somit von der Grünen Welle überrollt worden. Diese
Begründung teilte auch Priska Seiler Graf (sp, ZH) – Co-Präsidentin der SP Zürich. Daniel
Jositsch (sp, ZH) hingegen führte die Verluste auf die Vernachlässigung sozialliberaler
Positionen und die Aufgabe der Rolle als europapolitische Partei zurück. Juso-
Parteipräsidentin Ronja Jansen (BL, sp) äusserte schliesslich in der Presse
fundamentale Kritik an der Parteiposition und unterstrich, dass die SP zu stark in die
Mitte gerückt sei und die Menschen mit einer «lauwarmen Politik der Kompromisse»
nicht begeistern könne. 
Als Reaktion auf die Niederlage berichteten die Medien über einen möglichen Rücktritt
von Parteipräsident Levrat und spekulierten, dass dieser sein Amt im April 2020 – nach
12 Jahren – wohl abgeben werde. Levrat kommentierte diese Gerüche über seinen
Rücktritt in einem Interview im SonntagsBlick und betonte nur, dass die Partei diese
Frage ohne Zeitdruck diskutieren werde. 45

PARTEICHRONIK
DATUM: 20.10.2019
GIADA GIANOLA

Nach den Gerüchten über seinen möglichen Abgang in Folge der schlechten
Wahlresultate bei den Nationalratswahlen 2019 bestätigte Christian Levrat am 12.
November 2019 in den Medien offiziell seinen Rücktritt als SP-Parteipräsident. Schon
Anfangs November hatte Jacqueline Fehr (sp, ZH) – mit klaren Worten – Levrats Abgang
gefordert; eine Forderung, die zum Beispiel auch die Zürcher SP-Co-Präsidentin Priska
Seiler Graf geteilt hatte. 
Christian Levrat kommunizierte seinen Entscheid in zwei Interviews mit dem Blick und
La Liberté, wobei er auch klarstellte, dass sein Abgang schon im Frühling 2019
beschlossen worden war. Der auf November 2020 geplante Parteitag werde auf April
2020 vorgezogen, damit das neue Präsidium genug Zeit habe, um die nächsten Wahlen
vorzubereiten. Somit stehe sein Rücktritt nicht mit den Ergebnissen der
Nationalratswahlen 2019 und den lauten Abtrittsforderungen seitens anderer
Parteimitglieder in Zusammenhang.
Die Presse blickte auf die Erfolge und Misserfolge des Parteipräsidenten zurück:
Obwohl Levrat die Verluste der SP in puncto Stimmenanteile nicht habe verhindern
können, sei es ihm gelungen – so die NZZ – «die Strömungen innerhalb der traditionell
streitlustigen Partei relativ erfolgreich zu vereinen» und im Ständerat auch Allianzen
über die Parteigrenzen hinweg einzufädeln.
Mit dem Rücktritt von Levrat starteten die Medien ihre Spekulationen zu seiner
Nachfolgerin oder seinem Nachfolger. Im Rennen um das Präsidium hätten gemäss NZZ
bereits folgende Personen ihr Interesse geäussert: Flavia Wasserfallen (sp, BE), Barbara
Gysi (sp, SG), Mattea Meyer (sp, ZH), Min Li Marti (sp, ZH) und Cédric Wermuth (sp, AG).
Der Tages-Anzeiger betonte überdies, dass die Wahl des Präsidiums für zahlreiche
Parteimitglieder nicht nur eine neue Person an der Spitze der SP, sondern auch eine
neue Aufstellung der Partei – sowohl organisatorisch als auch inhaltlich – bedeute:
Einige Parteimitglieder wünschten sich eine «Feminisierung» der Partei, andere einen
Wahlkampf mit klarerem Programm und klarerer Richtung, wieder andere eine Person
mit strategisch-führungsmässigen Qualitäten. Wer das Präsidium übernimmt und wie
die neue Strategie aussehen soll, wird im April 2020 entschieden. 46

PARTEICHRONIK
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GIADA GIANOLA
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